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L E I T A R T I K E L

Vertretertage – das sind Tage des Innehaltens während der laufenden Verbandsar-
beit, Zeit zur Rückschau auf Erreichtes und nicht Erreichtes und Zeit der Rechen-

schaft über geleistete Arbeit. 
 
Zugleich sind Vertretertage jedoch auch Tage der Planung neuer Ziele, des Austausches 
über Standpunkte und des Abschätzens möglicher Entwicklungen und ihrer Folgen. 
Genau dies haben die Thüringer Philologen zwei Tage lang getan. 
 
Das Thema ‘Bildungssprache Deutsch am Gymnasium’ war das Hauptthema des Ver-
tretertages. Die Öffentliche Veranstaltung am 26. September 2025 machte deutlich, 
wie wesentlich die Beherrschung der Bildungssprache für den schulischen und be-
ruflichen Erfolg eines Kindes ist. Es wurde auch klar, dass die Voraussetzungen für 
die erfolgreiche bildungssprachliche Entwicklung bereits in der Vorschulzeit gelegt 
werden. Die bildungssprachliche Entwicklung eines Kindes fängt nicht erst mit dem 
Schuleintritt an. Umso wichtiger ist eine frühe und gezielte Sprachförderung der 
Kinder im Vorschulalter. Das betrifft besonders Kinder, deren erste Muttersprache 
nicht Deutsch ist – aber nicht nur diese. Es gibt leider eine zunehmende Anzahl von 
Kindern mit der Muttersprache Deutsch, die ebenso eklatante Lücken in der Sprach-
bildung aufweisen. Auch hier muss eine frühe Förderung einsetzen, um zu gewähr-
leisten, dass Kinder, die eingeschult werden, auch sprachlich schulfähig sind. 

 
Der Thüringer Philologenverband hat auf seinem Vertretertag deshalb Forderungen 
an die Politik zur Stärkung der Bildungssprache Deutsch aufgestellt, die Sie nachfol-
gend im Heft lesen können. 

 
Der Hauptredner, Professor Dr. Roland Kaehlbrandt, hat allen Anwesenden (nicht 
nur den Deutschkollegen) in seinem Vortrag ‘So schön ist Deutsch’ vor Augen geführt, 
wie anmutig, plastisch, facettenreich und bildhaft schön Deutsch als Sprache ist. 
Eine ‘Wiederentdeckung’ der Schönheit der deutschen Sprache lohnt sich. 

 
Viele Anregungen bei der Lektüre der Artikel wünscht Ihnen 
 

Heike Schimke 

Landesvorsitzende des TPhV
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Sprachförderung von 
Anfang an erforderlich 

Heike Schimke 
Vorsitzende des Thüringer 
Philologenverbandes
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12. Vertretertag des TPhV  
Am 26. und 27. September 2025 fand in der angenehmen Atmosphäre des Zinzen-
dorfhauses in Neudietendorf der 12. Vertretertag des TPhV statt. Aufgaben des 
Vertretertages waren die Rechenschaftslegung über die Amtsperiode 2020 bis 
2025, Neuwahlen zum Geschäftsführenden Vorstand und die Festlegung der 
Grundsätze der Verbandsarbeit bis 2030. 

Rechenschaftsbericht 
des Geschäftsführenden 
Vorstandes des TPhV für 
die Jahre 2020 bis 2025 

 
Der letzte Vertretertag des Thürin-
ger Philologenverbandes fand unter 
Corona-Bedingungen statt. Seither 
ist viel passiert. 

Corona hat auch die Schule und 
uns Lehrkräfte vor noch nie dagewe-
sene Herausforderungen gestellt. 
Wir haben während der Pandemie 
gearbeitet unter schwierigsten Be-
dingungen; wir haben einen Digitali-
sierungsschub in der Schule erlebt, 
wir haben viel gelernt über Technik, 
über unsere Schüler, über unsere 
Belastungsgrenze und kämpfen noch 
heute mit Nachwirkungen der Pande-
mie im Schulbereich. Die damals 
beim Vertretertag gestellten Anträ-
ge zu Corona haben sich selbst erle-
digt. Auch der Übersicht über die seit 
dem letzten Vertretertag erschiene-
nen Pressemitteilungen ist zu ent-
nehmen, dass in der ersten Hälfte 
der Amtsperiode des GV Corona al-
les überlagerte. Das gilt in gleicher 
Weise für unsere Verbandzeitschrift. 
Erst ab 2023 normalisierte sich die 
Lage wieder. 

Das Tagungspräsidium: Annamaria Weiß, 
Elke Sommer, Jessica Aniol (Protokoll)

Für den Verband verliefen die Jah-
re von 2020 bis 2025 dennoch sehr 
erfolgreich. Die Mitgliederzahlen sind 
trotz der beginnenden Verrentungs- 
bzw. Pensionierungswelle gestiegen. 
Die Personalratswahlen 2022 wa-
ren ein großer Erfolg: Der Thüringer 
Philologenverband ist mit drei Mit-
gliedern im Hauptpersonalrat vertre-
ten und stellt dort mit Heike Schimke 
auch die Vorsitzende. In allen fünf Be-
zirkspersonalräten ist der TPhV ver-
treten, meist mit zwei Mitgliedern 
(teils auch im Vorstand). 

Für die Bezirks- und örtlichen Per-
sonalräte gibt es Onlinesprechstun-
den bzw. Onlineschulungen sowie ei-
nen Newsletter für die ÖPR. 

Seit März 2021 ist der TPhV 
auch auf Instagram präsent. 

 

Allgemeine bildungs- 
politische Entwicklungen 
im Schulbereich 

 
In der Corona-Zeit durften die Schü-
ler mehrere Schuljahre lang bis zur 
9. Klasse ohne Versetzungsentschei-
dung aufrücken. Leider drang der 
Thüringer Philologenverband mit sei-
ner Kritik nicht durch. Auch die Er-
leichterungen durch Abmilderungs-

verordnung bei den Prüfungen blie-
ben trotz Kritik nach unserer Auffas-
sung zu lang (bis 2024) in Kraft. 

Der Lehrermangel an den Gymna-
sien hat zugenommen. Auch an den 
Gymnasien sind immer mehr Seiten-
einsteiger aktiv. Der Unterrichtsaus-
fall wurde durch Abordnungen an 
Regelschule weiter verstärkt. 

Die Belastungen der Lehrkräfte 
sind nicht gesunken. Dabei muss man 
aber zugeben, dass die Belastungen 
durch Gemeinsamen Unterricht und 
Migration an den Gymnasien deutlich 
geringer als an allen anderen Schul-
arten. Dass jetzt ein Vorkurs für Sei-
teneinsteiger eingerichtet wurde, ist 
als Erfolg für den Hauptpersonalrat 
zu werten. 

Mit dem Regierungswechsel Ende 
2024 wurde der massive Vorstoß für 
die Einrichtung von Gemeinschafts-
schulen beendet und ein Schulfrieden 
ausgerufen. Probleme bereitet aber 
zunehmend das Schulnetz, da die vie-
len kleinen Schulen sehr personalinten-
siv sind. 

Die Schulordnung wurde 2020 
und dann noch wieder 2024 und 
2025 geändert. Bei den letzten bei-
den Änderungen wurden unter ande-
rem die Stundentafel und die Gymna-
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ringer Philologenverband das Ministe-
rium auf, die noch zu erstellende 
Richtlinie zur dienstlichen Beurteilung 
von Lehrkräften adäquat den Bestim-
mungen des Landes Hessen zu ge-
stalten. Im Gesetz war eine Ermächti-
gungsklausel erforderlich. Die Arbeit 
im Ministerium stockte jedoch. 2022 
kam die Beurteilung nach dem neuen 
System. Derzeit wird eine Gesetzes-
vorlage mit Ermächtigungsklausel 
vorbereitet. 

2020 wurde das Besoldungsge-
setz geändert. Lehrkräfte der Grund-
schulen erhielten ab 2021 die A 13. 
Die Initiative des Thüringer Philolo-
genverbandes nach 100 Prozent Be-
schäftigungsumfang für Erzieher 

Besuchen Sie uns auf Instagram: 
tphv_thueringerphilologen

siale Oberstufe wieder geändert. 
Letzteres betrifft die Abiturjahrgän-
ge ab 2027. Die vielfältigen Problem-
lagen werden sich erst nach und 
nach herausstellen. Die Einführung 
des G9 wäre aus Sicht des Thürin-
ger Philologenverbandes die bessere 
Alternative gewesen, dies scheiterte 
jedoch vor allem an der Personalsi-
tuation. Dass nun am Ende der 7. 
Klasse wieder eine Versetzungsent-
scheidung stattfindet, kann nach Auf-
fassung des TPhV nur ein Schritt 
sein, die Wiedereinführung der Ver-
setzungsentscheidung am Ende der 
5. Klasse steht noch aus. 

Probleme bereiten derzeit das 
Seminarfach und KI. Die Betreuungs-
modi für Lehrkräfte beim Seminar-
fach wurden nicht geändert. Eine 
Verwaltungsvorschrift zum Daten-
schutz und Hinweise für Schulen 
wurden vom TMBWK erstellt. Nun 
ist aber der Datenschutz bei KI ein 
Problem, ebenso die Informationssi-
cherheit (zum Beispiel bei Internet-
seiten der Schulen). Die Papierver-
schwendung bei Abiturprüfung zu 
stoppen ist nur teilweise geglückt – 
digitale Aufgabenformate; es wird 
nur gedruckt, was gebraucht wird –, 
aber es wird immer noch viel Papier 
verschwendet. 

 

Berufspolitische Entwick-
lungen im Schulbereich 

 
Die Frage der Mehrarbeit zu Pande-
miezeiten wurde durch Gewerkschaf-
ten und Verbände sowie den Haupt-
personalrat geklärt. 

Die Digitalisierung der Schulen hat 
durch Corona und den Digitalpakt I ei-
nen Schub bekommen. Bereits im 
März 2020 wurde die Schulcloud 
wurde eingerichtet, danach auch 
Dienstmail-Adressen für Lehrkräfte. 
2021 erhielten Lehrkräfte ein Dienst-
gerät – diese Forderung hat sich also 
erledigt –, jedoch in unterschiedli-
cher Qualität. Derzeit stockt die Digi-
talisierung, der Digitalpakt II steht 
noch aus. 

Ein Ärgernis sind weiter die dienst-
lichen Beurteilungen von Lehrkräften. 
Im Oktober 2020 forderte der Thü-

statt A 13 für Grundschullehrer blieb 
leider ohne Erfolg. Der Beschluss von 
Zulagen für besondere Aufgaben 
steht noch immer aus. Der TPhV 
hatte Zulagen befürwortet, jedoch 
darauf hingewiesen, dass dies nur ei-
ne Zwischenlösung bei der Schaf-
fung von Funktionsstellen sein kann. 
Außerdem wurden Sonderzuschläge 
für Lehrkräfte in bestimmten Fä-
chern und Regionen eingeführt. Ein 
entsprechender Beschluss für einen 
Anwärtersonderzuschlag für be-
stimmte Regionen, Schularten oder 
Fächer (mindestens fünf Jahre an ei-
ner öffentlichen oder freien Schule 
mit hohem Lehrerbedarf) steht noch 
aus. 

Unserer Forderung nach der 
Schaffung von Funktionsstellen an 
Gymnasien wurde nur ansatzweise 
entsprochen. Es wurde mit dem neu-
en Besoldungsgesetz 2022 lediglich 
eine weitere Funktionsstelle an Thü-
ringer Gymnasien geschaffen, die 
des Oberstufenleiters; an den BBS 
außerdem Funktionsstellen für Abtei-
lungsleiter. Für die Fachleiter wurden 
ebenfalls Fachleiterfunktionsstellen 
geschaffen und eine Zulage für Fach-
berater beschlossen. 

Die Schaffung einer mittleren 
Schulleitungsebene steht weiter aus. 

Die Bemühungen des Thüringer 
Philologenverbandes um eine Erhö-
hung der Funktionsstellen an den 
Gymnasien hatten leider trotz inten-
siver Gespräche und vielfältiger Un-
terstützung keinen Erfolg. 

Das Hauptproblem waren und 
sind die kleinen Schulen. 

Im Oktober 2021 beschloss der 
Thüringer Landtag das Altersgeldge-
setz. Freiwillig vorzeitig aus dem 
Dienst eines Thüringer Dienstherrn 
ausscheidende Beamte und Richter 
haben nun gegenüber dem früheren 
Dienstherrn ein Anspruch auf die Ge-
währung eines Altersgeldes anstelle 
der bislang praktizierten Nachversi-
cherung in der Rentenversicherung 
– ein Erfolg für den tbb und seine Ge-
werkschaften. 

Verbesserungen gab es bei der 
Gesundheitsfürsorge für Lehrkräfte. 
An allen Schulen gibt es seit 2021 
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eine Gesundheitsbeauftragte bzw. ei-
nen Gesundheitsbeauftragten. Ein 
Gesundheitstarifvertrag ist aller-
dings nicht zustande gekommen. 

Das Staatsexamen für Lehramt 
an Gymnasien konnte aber erhalten 
werden und die Einführung des Stu-
fenlehrers wurde verhindert. 

2022 wurde mit der Umstruktu-
rierung der Studienseminare begon-
nen. Die alten Standorte wurden auf-
gelöst und zum 1. August 2023 wur-
den neue Regionalstellen eingerich-
tet. Im Sommer 2024 war die Um-
strukturierung der Studienseminare 
weitgehend abgeschlossen. 

Seit dem Beginn des Krieges in 
der Ukraine 2022 wurden zahlrei-
che Kinder von Kriegsflüchtlingen an 
Thüringer Schulen eingeschult. 

Neu sind die pädagogischen As-
sistenten an Schulen. Im April 2023 
wurden die ersten 40 pädagogi-
schen Assistenten an Thüringer 
Schulen eingestellt. 2023 wurden 
300 Stellen für pädagogische Assis-
tenten (unbefristet) auf Lehrerstel-
len gesetzt. 

Am 1. August 2022 begannen Ab-
ordnungen von Gymnasiallehrkräften 
an Regelschulen, um den Mangel an 
Personal und damit auch den Unter-
richtsausfall gleichmäßig zu vertei-
len. Bis 2025 nahm die Zahl der Ab-
ordnungen stetig zu. 

Die Gehaltserhöhungen jeweils an 
die Inflationsraten anzupassen ist lei-
der nicht geglückt. 

Seit 2022 können Seiteneinstei-
ger an allgemeinbildenden Schulen 
eingesetzt werden. Der Hauptperso-
nalrat sowie die Gewerkschaften und 
Verbände hatten eine Initiative ge-

startet, um die Betreuung der Sei-
teneinsteiger an den Schulen zu ver-
bessern. Dazu gehören die Forde-
rung nach einem begleiteten gestaf-
felten Einstieg in die Unterrichtstätig-
keit genauso wie die Forderung nach 
Betreuungsstunden für begleitende 
Lehrkräfte. 2024 fanden die ersten 
Betreuungsstunden durch Fachleiter 
statt. 2025 wurden Vorkurs und Be-
treuung erreicht. 

Mehrarbeit ist inzwischen zum 
Dauerzustand geworden. Derzeit lau-
fen Gespräche zu Mehrarbeit ab der 
1. Stunde und zu Mehrarbeitskonten 
beim digitalen Unterricht. Dazu wur-
de eine Arbeitsgruppe von Ministeri-
um und Hauptpersonalrat eingerich-
tet. Die Umstrukturierung der zwei-
ten und der dritten Phase der Leh-
rerbildung läuft. Besuche von Fortbil-
dungen sind inzwischen ein Problem. 

 

Ressort Bildungspolitik 
 

Als wichtige Säule der gewerkschaft-
lichen Arbeit versucht das Ressort 
‘Bildungspolitik’ Einfluss auf bildungs-
politische Entscheidungen zu neh-
men, seien es Fragen zum Schulge-
setz, der Schulordnung oder Einzel-
fragen wie der Stellung des Seminar-
fachs oder der Veränderung im 
Kurssystem. Dabei wurde versucht, 
Leitlinien unseres Bundesverbandes, 
DPhV, als auch Überlegungen von 
der ‘Basis’ aufzunehmen und in Stel-
lungnahmen und Positionspapieren 
einzuarbeiten und zusammenzufüh-
ren. In Zeiten des Lehrermangels 
und der damit verbunden Auseinan-
dersetzungen gerade in berufspoliti-
schen und arbeitsrechtlichen Fragen 

versuchte der Thüringer Philologen-
verband mit dem Ressort, Fragen 
der Bildungspolitik weiter im politi-
schen Diskurs zu halten und daran 
zu erinnern, dass trotz des Gebots 
von Pragmatismus die Entwicklung 
neuer bildungspolitischer Ideen für ei-
ne starke gymnasiale Bildung uner-
lässlich ist.  
Tätigkeiten des Ressorts 
im Einzelnen waren:  

 Teilnahme und Mitarbeit im Bildungs-
politischen Ausschuss des DPhV als 
bundesweitem Gremium (zwei Treffen 
im Jahr, häufig in Fulda), hier ins-
besondere die Entwicklung einer 
bundesweiten Position zur Vergleich-
barkeit des Kurssystems in der Ober-
stufe;  
 Erarbeitung einer Stellungnahme zur 
Veränderung des Kurssystems und 
der Thüringer Schulordnung;  
 Teilnahme an Veranstaltungen zur 
Einführung der neuen Oberstufenver-
ordnung und Schulordnung;  
 Erarbeitung einer Stellungnahme zur 
Lese- und Rechtschreibleistung in 
Thüringen;  
 Mitwirkung an der Erstellung eines 
Konzepts für G9 in Thüringen;  
 Erarbeitung einer Stellungnahme zur 
Neugestaltung der Einstellungsricht-
linie, insbesondere im Hinblick auf die 
Einstellung von Quer- und Seitenein-
steigern;  

 Recherche und Information zu natio-
nalen und internationalen Vergleichs-
studien im Bildungswesen. 
 

Ressort Berufspolitik 
und Recht 

 
Aufgrund der Änderung des Besol-
dungsgesetzes ist die Regelbeförde-
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rung für Gymnasiallehrer nicht mehr 
möglich. Als Beförderungsämter gibt 
es nur Oberstufenleiter und Fachlei-
ter an Studienseminaren. Zur Bil-
dung einer mittleren Schulleitungs-
ebene ist das Finanzministerium be-
reit bei größeren Gymnasien (Regel-
größe: über 800 Schüler in den alten 
Bundesländern). Es wird weiter auf 
das Beförderungskonzept des Thü-
ringer Philologenverbandes verwie-
sen. 

Im Bereich Gesundheit ist eine 
wichtige Neuerung, dass BEM auch 
für Beamte möglich ist (Wiederein-
gliederung nach dem Hamburger 
Modell). 

In der Amtsperiode 2020 bis 
2025 fielen 38 Rechtsfälle an, die 
über Beratung und Gespräche hi-
nausgingen: Anschreiben, Verhand-
lungen mit rechtlichen Klärungen, 
Schulleitungen und Schulämter be-
treffend. Vier Verfahren fanden 
schließlich statt, davon wurden drei 
gewonnen. Bei dem vierten läuft 
noch der Widerspruch. 

In Folge der Beurteilungsrunde 
2024 erfolgten 89 umfassende Be-
ratungsgespräche. Auf der Basis 
der Beratung gab es sechzehn Wi-
dersprüche, von denen acht erfolg-
reich waren. 

Auf Einladungen durch die örtli-
chen Personalräte fanden 42 Infor-
mationsveranstaltungen zu verschie-
denen Themen statt. Es fanden elf 
ganztägige Personalratsschulungen 
statt. 

Zur Amtsangemessenen Alimen-
tation wurde über den tbb eine Mus-
terklage eingereicht. 

 

Ressort Junge Philologen 
 

An der Universität ist der Thüringer 
Philologenverband einmal im Jahr 
mit einem Stand zum Markt der 
Möglichkeiten präsent. Lehramtsstu-
dierende werden zweimal jährlich 
über die Modalitäten des Vorberei-
tungsdienstes im Rahmen einer Ko-
operationsveranstaltung mit Fit4Ref 
informiert. Die Infoveranstaltung für 
Lehramtsstudierende ‘Schulrecht-to-
go’ findet vor bzw. im Praxissemes-

ter ein- bis zweimal jährlich als Vi-
deokonferenz statt. Der Austausch 
mit Lehramtsstudierenden findet 
per E-Mail oder Social Media statt. 
Um diese Veranstaltungen durchfüh-
ren zu können, war eine langjährige 
Kommunikation mit dem Lehramts-
referat sowie dem Rechtsausschuss 
zur Gleichbehandlung aller Gewerk-
schaften erforderlich. 

An den Studienseminaren ist der 
TPhV bei Verbeamtungsveranstal-
tungen präsent, ebenso werden die 
Studienseminare, Seminarschulver-
bünde und Regionalstellen mehr-
mals im Jahr besucht. Auch hier 
wird ‘Schulrecht-to-go’ als Infoveran-
staltung für Lehramtsanwärter an-
geboten und erfolgt die Kommunika-
tion per E-Mail oder Social Media. 

Für die Berufseinstiegsphase 
wurde eine Fortbildung über das 
ThILLM zum Thema ‘Projekt L – Wie 
Schülerinnen und Schüler ihr Lern-
verhalten optimieren können’ veran-
staltet. ‘Schulrecht-to-go’ wurde 
ebenfalls als Infoveranstaltung für 
Lehrkräfte in der Berufseinstiegs-
phase angeboten. 

Zweimal im Jahr treffen sich die 
Jungen Philologen im DPhV zur Ver-
netzung und Kooperationen. Unter 
anderem fand ein Workshop Esca-
pe-Rooms statt. Ein Buch für Berufs-
einsteiger wird erarbeitet. 

Bei Landesjugendtagen, Sitzun-
gen und Stammtischen der dbbju-
gendthüringen war der Thüringer 
Philologenverband vertreten, dabei 
in der AG ‘Kommission Mitglieder’. 

 

Ressort Social Media 
 

Es wurden ein Instagram- und ein 
Facebook-Account eingerichtet. Die 
Accounts werden per Mail und Brie-
fe an Schulen, Nachhilfeinstituten, 
Universität usw. beworben. Neben 
dem Aufbau von Kontakten und 
Netzwerken wurden auch Gewinn-
spiele und Aktionen organisiert. 

Es wurden Informationsflyer er-
stellt zur Vorstellung des TPhV, zum 
Schulrecht, zum Vorbereitungsdienst, 
zu Krankenkassen, Altersgeld sowie 
Eltern werden/Elternzeit (in Arbeit). 

Einmal im Jahr wird ein Fachtag 
für Gymnasiallehrkräfte organisiert 
mit zahlreichen Workshops. 

Mitglieder des TPhV nahmen am 
RUN-Unternehmenslauf teil. 

 

Ressort Frauen 
 

Der Thüringer Philologenverband ist 
in der frauenpolitischen AG des 
DPhV vertreten.  
Ziele der Arbeit sind: 

 Chancengleichheit für Frauen 
im Beruf und im Verband;  
 Frauen gleichberechtigt in Führungs-
positionen bringen, mehr weibliche 
Führungskräfte im öffentlichen 
Dienst;  
 gleiche Bezahlung;  
 Vereinbarkeit von Familie und Beruf;  
 Sicherheit für Frauen am Arbeits-
platz. 

Frauen sollen in ihrer Rolle im Alltag 
gestärkt werden, überzeugender 
auftreten und befähigt werden Füh-
rungsrollen zu übernehmen. Zu die-
sen Themen erfolgt ein regelmäßiger 
Austausch in den Treffen der Frauen 
AG.  
Regelmäßige Fachtagungen bieten 
ausgewählte Themen zur Weiterbil-
dung an, zum Beispiel: 

 Frauenpolitik/Öffentlichkeits- 
und Medienarbeit DBB;  

 Frauenpolitik dbb Akademie;  
 Hauptversammlung der Frauen der 
tbb Frauenvertretung in Thüringen;  
 Umgang mit Konflikten, ‘So klappt’s 
auch im Homeoffice’;  

 Genderstereotypen im Kontext 
von Verbandsarbeit, 
New Work am Gymnasium;  
 Engagement zum Bundesweiten 
Vorlesetag 2023 und New Work im 
Kontext Schule, Vorbereitung des 
Frauenkongresses in Berlin;  
 Frauenkongress zum Thema 
‘Fit und innovativ’ in der Schule;  
 Gleichstellung und Gesundheits- 
management am Gymnasium;  
 effektive Teamkommunikation 
und Führung;  
 Frauenhauptversammlung der 
tbb Frauenvertretung des 
tbb Beamtenbundes und Tarifunion;  
 Frauenpolitik dbb Akademie.
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Der neue Geschäftsführende Vorstand des TPhV v.l.n.r.: 
Alisa Höhn, Thomas Gaßmann, Heike Schimke, Thilo Hess, Vesela Oehler, 
Heiko Krüger, Daniel Noll, Annett Simons

Wahl des Geschäftsführenden 
Vorstandes des TPhV 

Nach der Aussprache über die 
Berichte und der Entlastung 
des Vorstandes fanden die 

Wahlen zum neuen Geschäftsführen-
den Vorstand statt. 
 
Die Vorsitzende des Thüringer Philo-
logenverbandes, Heike Schimke (Er-
furt) wurde einstimmig im Amt be-
stätigt. 
 
Die bisherige stellvertretende Vorsit-
zende, Ines Musch (Ilmenau) trat 
nicht wieder zur Wahl an. An ihre 
Stelle wurde Heiko Krüger (Ilmenau), 

bisher Beisitzer, ebenfalls einstimmig 
gewählt. 
 
Auch der Schatzmeister, Thomas 
Gaßmann (Bleicherode), wurde ein-
stimmig in seinem Amt bestätigt. 
 
Als Beisitzer wurden erneut in den 
Vorstand gewählt: Annett Simons 
(Suhl), Thilo Hess (Gotha), Vesela 
Oehler (Erfurt) sowie Alisa Höhn (Va-
cha, bisher kooptiertes Mitglied). 
Erstmals in den Vorstand gewählt 
wurde schließlich Daniel Noll, 32 
Jahre, Fachlehrer für Musik und Ma-

thematik am Ernst-Abbe-Gymnasium 
Eisenach. 
 
Zu Rechnungsprüfern wählte die 
Vertreterversammlung Antje Gott-
hans (Erfurt), Frank Hermann (Zeu-
lenroda) sowie Franziska Heß (Er-
furt). 
 
In den Schlichtungsrat wurden Jessi-
ca Aniol (Weimar), Christine Ham-
pel (Meiningen), Sven Luther (Nord-
hausen), Elke Sommer (Hildburghau-
sen) und Annamaria Weiß (Ilmenau) 
gewählt.
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Beschlussfassung 
zu den Leitanträgen

Leitantrag der Vertreterversammlung 
des TPhV 2025 zur Berufspolitik 

 
Der Thüringer Philologenverband stellt folgende zentrale 
Forderungen auf: 

Der TPhV fordert erstens die unverzügliche Änderung 
des Besoldungsgesetzes dahingehend, dass für Thürin-
ger Gymnasien Funktionsstellen für eine mittlere Lei-
tungsebene (auf Grundlage des 2015 vom TPhV erstell-
ten Beförderungskonzepts) geschaffen werden. Sollte 
die Änderung innerhalb der nächsten zwei Jahre nicht 
erfolgen, so fordert der TPhV, dass die A 14 in Thüringen 
als Regelbesoldung der Gymnasiallehrer eingeführt wird. 

Der Thüringer Philologenverband fordert zweitens, 
das Gesundheitsmanagement im Thüringer Schuldienst 
umgehend handhabbarer zu gestalten und durch ein um-
fassendes Paket an Gesundheits- und Präventionsmaß-
nahmen zu ergänzen. In diesem Zusammenhang fordert 
der TPhV auch eine umfassende Aufgabenkritik für Lehr-
kräfte und Schulleitungen, den Ausbau von Unterstüt-
zungspersonal an Schulen sowie die Anpassung der Ar-
beitsbelastung an die Arbeitszeit. 

Der TPhV fordert drittens, dass Mehrarbeitsregelun-
gen für die Zeit des Personalmangels in Thüringen geän-
dert werden. Dazu zählt zum Beispiel, dass Vertretungs-
unterricht ab der ersten zusätzlichen Unterrichtsstunde 
im Monat für den Zeitraum des Lehrermangels als abgel-
tungsfähige Mehrarbeit gewertet wird und Regelungen 
gefunden werden, um durch freiwillige Mehrarbeit weite-
ren Unterrichtskürzungen an den Gymnasien entgegen-
zuwirken. 

 
Begründung: 
Der Personalmangel an Thüringer Gymnasien hat stark 
zugenommen. In einigen Regionen und Fächern werden 
freie Stellen nicht oder nur mit nicht vollständig ausgebil-
deten Bewerbern besetzt. In immer mehr Gymnasien 
Thüringens sind nicht genug Lehrerinnen und Lehrer vor-
handen, um die Stundentafel vollständig abzudecken. 
Dies betrifft alle Fachbereiche. 

Unterrichtskürzungen sind die Folge. Abordnungen von 
Gymnasiallehrkräften an andere Schularten zur Linderung 
des Unterrichtsausfalls führt zu einer weiteren Verschär-
fung der Situation an den Thüringer Gymnasien. Dies ge-
fährdet die Sicherung der fachlichen Grundlagen für die 
Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I; dadurch 
die Unterrichtsqualität in der Sekundarstufe II und letzt-
endlich dadurch das Niveau des Thüringer Abiturs. 

Die Gewinnung von Lehrernachwuchs wird auch an 
den Gymnasien schwieriger. Junge Kolleginnen und Kolle-

gen, die ihre Ausbildung in Thüringen abschließen, wan-
dern in andere Bundesländer ab, die im Wettbewerb um 
die Bewerber oft bessere Arbeitsbedingungen und Ent-
wicklungsmöglichkeiten bieten. 

Lehrkräfte an den gymnasialen Einrichtungen sind be-
sonders hohen Vorgaben durch die Beschulung von Kin-
dern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausgesetzt. 
Sie führen die ihnen anvertrauten Schülerinnen und 
Schüler zu vier Abschlüssen, wobei sie zwei Abschlüsse 
durch Prüfungsvorbereitungen und Prüfungen aktiv be-
gleiten. Diese hohen Anforderungen an die Flexibilität der 
Lehrkräfte werden durch die vielfältigen Herausforderun-
gen der Inklusion und der Migration noch verstärkt. Gym-
nasiallehrkräfte erfahren in den meisten Bundesländern 
deshalb eine besondere Wertschätzung durch Funktions-
stellen, Beförderungsstellen und Entwicklungsmöglichkei-
ten. 

In Thüringen ist dies nicht erfolgt. Während Lehrkräf-
te anderer Schularten in den letzten Jahren eine oder 
mehrere Änderungen ihrer Besoldungsstufe erfahren 
haben, ist eine adäquate Wertschätzung für Gymnasial-
lehrkräfte unterblieben. 

 

Leitantrag der Vertreterversammlung 
des TPhV 2025 zur Bildungspolitik 

 
Die Schulart Gymnasium kann auf eine lange Geschichte 
zurückblicken und verfügt über den komplexesten Bil-
dungsstandard des deutschen Bildungswesens. Auch in 
Thüringen hat sich das Gymnasium als eine der bestän-
digsten Schularten etabliert. Die Vermittlung einer ver-
tieften fachspezifischen und auch fächerübergreifenden 
Allgemeinbildung war und bleibt unser maßgebliches Ziel. 
Um dieser hohen Anforderung gerecht zu werden, benö-
tigen Gymnasien entsprechende Bedingungen. 

 
Deshalb vertritt der Thüringer Philologenverband 
bildungspolitisch folgende Positionen: 
1.  Wir setzen uns für ein durchgängiges Konzept der 

Sprachbildung von Anfang an ein. 
2.  Wir fordern die Einführung des G9 in Thüringen. 
3.  Der Thüringer Philologenverband fordert die Beibe-

haltung der schulartbezogenen Lehrerausbildung. 
4.  Wir fordern die Förderung und den Ausbau des 

Fachunterrichts und eine Neubewertung 
des Seminarfachs. 

5.  Wir fordern die Sicherung der regelmäßigen 
Fort- und Weiterbildung für alle Lehrkräfte. 
 

Zu 1. Wir setzen uns für ein durchgängiges Konzept 
der Sprachbildung von Anfang an ein. 
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Der Thüringer Philologenverband versteht die deut-
sche Sprache als Schlüssel zur Bildung. Sie ist die 
Grundlage für Schul- und Bildungserfolg. Deshalb soll 
allen Schülerinnen und Schülern im schulischen Unter-
richt durchgängig der Zugang zur deutschen Sprache 
als Bildungssprache ermöglicht werden. Da die deut-
sche Sprache eine so hohe Bedeutung für das Lernen 
hat, muss sie mündlich und schriftlich kontinuierlich 
und auf stetig ansteigendem Niveau vermittelt, trai-
niert, beherrscht und angewendet werden. Dies be-
zieht sich nicht nur auf das Unterrichtsfach Deutsch; 
vielmehr handelt es sich um eine Querschnittsaufgabe 
in allen Unterrichtsfächern und ist als Unterrichtsprin-
zip zu verstehen. 

 
Sprachbildung muss daher früh beginnen und 
kontinuierlich erfolgen. Wir fordern: 

 ein verpflichtendes Vorschuljahr mit 
strukturiertem Ablaufplan und gezielten 
Sprachfördermaßnahmen,  
 ein fächerübergreifendes Konzept zur Entwicklung 
bildungssprachlicher Kompetenzen von der 
Grundschule bis zur gymnasialen Oberstufe,  

 die systematische Förderung von Handschrift, 
Rechtschreibung, 
Lesekompetenz, Wortschatz, Grammatik sowie 
mündlicher und schriftlicher Ausdrucksfähigkeit,  

 die Verankerung der Sprachbildung als Unterrichts-
prinzip in allen Fächern – nicht nur im Fach Deutsch.  

Nur durch eine konsequente und qualitätsgesicherte 
Sprachbildung können Schülerinnen und Schüler befähigt 
werden, sich kritisch und selbstständig in einer von KI 
und digitalen Medien geprägten Lebenswirklichkeit zu ori-
entieren. 

 
Zu 2. Wir fordern die Einführung des G9 in Thüringen. 

Die Dauer der Schulzeit bis zur Erlangung der Allge-
meinen Hochschulreife beträgt in Deutschland zwölf oder 
dreizehn Schuljahre, wobei ein Gesamtstundenvolumen 
von mindestens 265 Jahreswochenstunden ab der Jahr-
gangsstufe 5 bis zum Erwerb der Allgemeinen Hoch-
schulreife nachzuweisen ist. 

Schüler und Schülerinnen des neunstufigen Gymnasi-
ums müssen auf neun Jahre aufgeteilt durchschnittlich 
dreißig Wochenstunden absolvieren. 

Schüler des achtstufigen Gymnasiums (wie in Thürin-
gen) müssen dagegen durchschnittlich 34 Stunden pro 
Woche belegen. Das führt zu regelmäßigem Nachmit-
tagsunterricht für Schüler aller Altersstufen. Der TPhV 
stellte ein zunehmendes Gefühl der Überbelastung bei 
Schülern und Lehrkräften an Thüringer Gymnasien fest, 
verbunden mit dem Wunsch nach mehr Zeit, um bei-
spielsweise den Lernstoff zu üben und zu vertiefen, 
Schulleistungen zu stabilisieren und auszubauen, über-
fachliche Kompetenzen zu entwickeln und selbstständi-
ges Denken einzuüben. Deshalb fordert der Thüringer 

Philologenverband die Einführung eines 13. Schuljahres 
an Thüringer Gymnasien. 

 
Zu 3. Der Thüringer Philologenverband fordert die 
Beibehaltung der schulartbezogenen Lehrerausbildung. 

Jede Schulart stellt aufgrund ihres eigenen Profils be-
sondere Anforderungen an die Lehrkräfte, worauf diese 
vorbereitet werden müssen. Das Gymnasium ist die 
Schule der wissenschaftlichen Grundbildung, und daher 
bedarf der Lehrerberuf am Gymnasium einer entspre-
chenden Ausbildung, deren Hauptmerkmale das vertiefte 
wissenschaftliche Hochschulstudium in zwei gleichwerti-
gen Fächern, der daran anschließende Vorbereitungs-
dienst und danach die berufsbegleitende Fortbildung zu 
sein haben. In diesem Zusammenhang spricht sich der 
Thüringer Philologenverband gegen die Einführung eines 
einphasigen dualen Lehramtsstudiums für Gymnasien 
aus. Das Referendariat als zweite Säule der Lehrerbil-
dung, bei der fachtheoretisches Wissen mit den Anforde-
rungen des Schulalltags verknüpft wird, hat sich be-
währt. Es garantiert eine methodisch angelegte Reflekti-
on des eigenen professionellen Handelns als Grundvo-
raussetzung guten Unterrichts und darf deshalb aus 
Sicht des TPhV nicht weiter verkürzt werden. 

 
Zu 4. Wir fordern die Förderung und den Ausbau 
des Fachunterrichts und eine Neubewertung des 
Seminarfachs. 

Die systematische Kürzung des Fachunterrichts der 
letzten Jahre führte zu einer Verringerung profunder 
Fachkenntnisse. Zum Fachwissen gehören zum Beispiel 
Kenntnisse bestimmter Fachtermini und fachspezifischer 
Methoden, die auch relevant für die Verknüpfung mit an-
deren Sach- und Aufgabengebieten sind. 

Deshalb fordern wir die Abschaffung des Wahlpflicht-
bereiches und der flexiblen Stunden zu Gunsten der Er-
höhung des Fachunterrichts. 

In diesem Sinne fordert der Thüringer Philologenver-
band eine Änderung der Bedeutung des Seminarfachs in 
Thüringen für das Abitur bzw. die Abiturergebnisse. In 
Zeiten von KI-generierten Texten und nicht überprüfbarer 
Urheberschaft muss seine Konzeption kritisch hinter-
fragt werden. 

 
Zu 5. Wir fordern die Sicherung der regelmäßigen 
Fort- und Weiterbildung für alle Lehrkräfte. 

Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund, 
Inklusion, Digitalisierung und häusliches Lernen – das 
sind Beispiele für neue Herausforderungen in der Bil-
dung, die unsere Kolleginnen und Kollegen oft ohne eine 
entsprechende Fortbildung zu bewältigen hatten und ha-
ben. Der Thüringer Philologenverband fordert die Ermög-
lichung einer gezielten und wenn notwendig schnellen 
Schulungsmöglichkeit zu diesen Themen für alle Lehrkräf-
te. Die Kapazitäten am ThILLM müssen erhöht und Leh-
rerinnen und Lehrer für notwendige Kurse ohne Ein-
schränkungen freigestellt werden.

→

→

→

→
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Öffentliche Veranstaltung 
 

‘Bildungssprache Deutsch 
am Gymnasium’ 

Für den Nachmittag des 26. Septem-
ber hatte der TPhV zur Veranstaltung 
‘Bildungssprache Deutsch am Gym- 
nasium’ eingeladen. 

 

Einführender Vortrag von Heike 
Schimke: ‘Bildungssprache Deutsch 
am Gymnasium’ 

 
Warum haben die Thüringer Philologen gerade dies zum 
Arbeitsthema ihres Vertretertages gewählt? 

Die Antwort ist einfach: Die Rückmeldungen unserer 
Gymnasiallehrkräfte und die verschiedenen veröffentlich-
ten Studienergebnisse zu den Deutschleistungen der Kin-
der und Jugendlichen in Thüringen und deutschlandweit 
sind alarmierend. 

Was berichten unsere Kolleginnen und Kollegen? Der 
Wortschatz der Kinder und Jugendlichen an unseren 
Gymnasien hat stark abgenommen. Die Schülerinnen 
und Schüler haben immer mehr Schwierigkeiten, präzise 
das zu formulieren, was sie sagen wollen. Auffällig ist 
auch, dass selbst Wörter aus dem allgemeinen Sprach-
gebrauch vollkommen unbekannt sind oder falsch gedeu-
tet werden. Dadurch werden Informationen oder Aufga-
ben nicht vollkommen verstanden, was zu falschen An-
nahmen oder Lösungen führt. 

Auch das Nachfragen bei unbekannten Wörtern ist 
keine Selbstverständlichkeit mehr. 

Die Klagen über mangelhafte Grundkenntnisse in 
Satzbau, Grammatik und Rechtschreibung werden im-
mer lauter. Es fällt Lehrkräften immer häufiger schwer, 
die schriftlichen Ausführungen der Schülerinnen und 
Schüler zu lesen und zu verstehen. Auch das Textver-
ständnis von Schülerinnen und Schülern hat stark abge-
nommen. Die Kolleginnen und Kollegen klagen, dass es 
für viele Schüler ein Problem ist, relevante Informationen 
aus Texten herauszusuchen, Informationen zusammenzu-
fassen und Verständnisfragen zu Sachtexten zu beant-
worten. 

Insgesamt stellen Kolleginnen und Kollegen zuneh-
mend fest, dass unsere Schülerinnen und Schüler oft 
vordergründig kein Fachproblem, sondern ein Deutsch-
problem haben. 

Die Schlagzeilen der Zeitungen der letzten Jahre im 
Zusammenhang mit Studienergebnissen bestätigen die 
Beobachtungen unserer Kolleginnen und Kollegen. 

So zum Beispiel: ‘Schulanfänger sprechen immer 
schlechter Deutsch’. Das war eine der Überschriften der 
Tageszeitung ‘Thüringer Landeszeitung’ am 19. Septem-
ber 2025. Am 9. Juli 2025 schrieb die BILD-Zeitung: ‘20 
Prozent der Vorschulkinder (in Berlin) können kaum 
Deutsch’. 

Das Deutsche Schulportal der Robert Bosch Stiftung 
stellte im Bericht zum IQB-Bildungstrend 2024 fest, 
dass das Fach Deutsch unbeliebt ist und die Leistungen 
im Fach Deutsch gleichzeitig immer schlechter gewor-
den sind. Mehr als ein Drittel der Schüler erreicht laut 
der Studie nicht einmal die Mindeststandards im Lesen. 
44 Prozent der Schüler gaben an, wenig Interesse am 
Fach Deutsch zu haben. Mit anderen Worten: Deutsch 
ist uncool. 

Auch die IGLU-Ergebnisse von 2023 zeigten: Jeder 
vierte Viertklässler in Deutschland kann nicht richtig le-
sen und erreichte nicht einmal das Mindestniveau im 
Textverständnis. Das ist ein erschütterndes Ergebnis. 
Wenn die Deutschkenntnisse in der Schule gemessen 
werden, dann geht es immer um die Bildungssprache – 
nicht um die Alltagssprache Deutsch. 

 

Was ist Bildungssprache überhaupt? 
 

Mit dem Erlernen der Sprache Deutsch lernen Kinder zu-
nächst einmal die Grundlage des Lernens selbst. Die 
Sprache Deutsch ist Lernvoraussetzung. Die Sprache 
Deutsch ist Gegenstand des Lernens, sie ist auch Lern-
medium sowie Mittel und Form der Organisation des 
Wissens. 

Die deutsche Sprache weist viele Sprachformen auf: 
Alltagssprache, Bildungssprache, Wissenschaftsspra-
che, Fachsprache, …, um nur einige zu nennen. 

Alltagssprache dient der direkten Kommunikation im 
konkreten Zusammenhang. Äußerungen müssen dabei 
nicht vollständig sein, da sie durch die Möglichkeit der In-
teraktion und durch unterstützende Gestik und Mimik 
eindeutig werden. 

Bildungssprache dagegen ist, ganz vereinfacht ge-
sagt, die Sprache, mit der Bildung vermittelt wird. In der 
Bildungsgeschichte war dies nicht immer die Mutter-
sprache. Im Altertum war Griechisch die Sprache der Bil-
dung. In Westeuropa war seit dem Mittelalter Latein die 
allgemeine Bildungssprache. Latein hatte und hat für 
Gymnasien eine grundlegende Bedeutung. Es ist das äl-
teste Unterrichtsfach, das Denken und die Allgemeinbil-
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dung schult, das Verständnis für die europäische Kultur 
fördert und als Grundlage für viele wissenschaftliche Stu-
diengänge dient. Deshalb waren und sind Gymnasiallehr-
kräfte auch Philologen – hergeleitet aus phílos und lógos 
– wörtlich »Liebe zur Sprache«. 

In der modernen Schule ist die Bildungssprache je-
doch mit der Muttersprache des Landes identisch. Somit 
ist die Bildungssprache in Deutschland Deutsch, wie die 
Alltagssprache auch. 

Bildungssprache ist jedoch komplexer, kompakter und 
elaborierter (höher entwickelt) als die Alltagssprache. Sie 
zeichnet sich durch präzise und abstrakte Ausdruckswei-
sen aus, die nötig sind, um komplexe Sachverhalte zu ver-
mitteln. Sie ist ein formelles Sprachregister, das auch in 
anspruchsvollen Schriften und öffentlichen Verlautbarun-
gen verwendet wird. 

Bildungssprache wird im Unterricht von der Lehrkraft 
gebraucht, wenn sie Aufgaben stellt oder ein Unterricht-
gespräch führt. Auch in Lehrwerken und Arbeitsmateria-
lien wird Bildungssprache genutzt. Schülerinnen und 
Schüler nutzen bildungssprachliche Elemente, wenn sie 
zum Beispiel etwas präsentieren. 

Die Bildungssprache ergibt sich aus dem Zusammen-
spiel zwischen der Alltags-, der Schul- und der Fachspra-
che und auch in geringem Maße aus der Wissenschafts-
sprache. Sie hat die Funktion, Fachwissen allgemeinver-
ständlicher zu formulieren. 

Sprachliche Bildung wird im Allgemeinen mit dem Er-
werb von Bildungssprache gleichgesetzt. 

Wie erwerben Kindern und Jugendliche Bildungsspra-
che und welche Bedeutung hat dieser Lernprozess für 
sie? 

Die Kultusministerkonferenz hat die grundsätzliche 
Bedeutung von Bildungssprache 2019 in ihrer Empfeh-
lung ‘Bildungssprachliche Kompetenzen in der deutschen 
Sprache stärken’ treffend zusammenfasst: ‘Bildungs-
sprachliche Kompetenzen in der deutschen Sprache sind 
für alle Schülerinnen und Schüler die wesentliche Voraus-
setzung zum Lernen und für den Schulerfolg. Sie haben 
daher herausragende Bedeutung bei der Verbesserung 
der Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit.’ 

Die benannten bildungssprachliche Kompetenzen be-
ziehen sich auf die sprachlichen Fähigkeiten, die benötigt 
werden, um erfolgreich im Bildungssystem zu lernen und 
zu arbeiten. 

Dazu gehören Lesen, Schreiben (einschließlich Recht-
schreibung), Zuhören und Sprechen, sowie die Fähigkeit, 
Fachinhalte zu verstehen und zu verwenden. Diese Kom-
petenzen sind entscheidend für den Erfolg in der Schule, 
Ausbildung und im Studium. 

Die Grundlagen für bildungssprachliche Kompetenzen 
werden in der frühen Kindheit gelegt. Die sprachliche Bil-
dung der Eltern ist hier entscheidend für die sprachliche 
Entwicklung und sprachliche Bildung der Kinder, da Kinder 
durch die häusliche Sprache und den Grad der sprach- 
lichen Interaktion mit ihren Eltern auch eine sprachliche 

Sozialisation erwerben. Dadurch sind manche sprachli-
chen Aktivitäten in der Schule mehr oder weniger ver-
traut für die Kinder (Erzählen, Zuhören, Lesen, …). 

Ungleiche soziale und ökonomische Startbedingungen 
im Elternhaus spielen also für den Schulerfolg eine be-
deutende Rolle. Die Weichen für Bildungserfolg oder 
Misserfolg werden also zu einem nicht unerheblichen Teil 
in den ersten Lebensjahren gestellt – lange bevor ein 
Kind eine Schule betritt. Kinder aus bildungsnahen Haus-
halten sprechen im Alter von zwei Jahren im Schnitt 
sechzig Wörter mehr als Gleichaltrige aus benachteilig-
ten Familien. Deshalb müssen gezielte Unterstützungs-
maßnahmen auch früh greifen, um Bildungsungleichhei-
ten entgegenzuwirken. 

In der Schule wird in jedem Unterrichtsfach gelesen, 
geschrieben und kommuniziert. Die Bildungssprache 
wird dabei genutzt, um Lerninhalte auf höherem Abstrak-
tionsniveau zu vermitteln. In der Schule erfolgt vor allem 
die Einübung des schriftlichen Sprachgebrauchs. Die 
Lehrkraft ist dabei Vermittler und Initiator. Sie sorgt da-
für, dass Bildungssprache im Unterricht thematisiert und 
reflektiert wird in Form und Funktion und dass Schülerin-
nen und Schüler Bildungssprache durch Schüler in münd-
licher und schriftlicher Form ‘produzieren’. Die Sprach-
verwendung der Lehrkraft im Unterricht ist entschei-
dend für den Erfolg der Vermittlung. 

Der Deutschunterricht übernimmt bei der Entwick-
lung bildungssprachlicher Kompetenzen eine zentrale 
Rolle. Denken und Sprache bilden eine Einheit. Sprache 
ist ein Werkzeug des Denkens. Deshalb sind kognitive 
Leistungen auch von der Verfügbarkeit sprachlicher Mit-
tel abhängig. Die Verarmung des Wortschatzes bei Kin-
dern und Jugendlichen hat also nicht nur Auswirkungen 
auf die Eloquenz, sondern auch auf kognitive Leistungsfä-
higkeit. 

Aber auch der Fachunterricht trägt wesentlich zur Er-
weiterung des bildungssprachlichen Wortschatzes bei, 
da mit zunehmendem Alter der Schülerinnen und Schü-
ler die Fachsprache als Teil der Wissenschaftssprache, 
eine immer größere Rolle spielt. 

Der Fachunterricht erfordert zunehmend ein begriff-
lich strukturiertes Denken. Dies ist jedoch ist ein Lern-
prozess, bei dem das Denken immer mehr aus der un-
mittelbaren Anschauung und aus der situativen Hand-
lung gelöst wird hin zur Abstraktion. Dafür muss auch die 
Sprache von der Situation abgelöst werden können. 
Sprache wird so zu Mittel und Form der Organisation 
des Wissens. 

Für Schüler ist der semantische Begriffserwerb in der 
Fachsprache im Vergleich zur Alltagssprache keines-
wegs einfach. Das rührt daher, dass jede Fachdisziplin ei-
gene Begrifflichkeiten hat, deren Bedeutung sich teilwei-
se nur aus dem Fachkontext heraus erschließt. 

Lassen Sie dies am Beispiel des Begriffes ‘Tiefe’ ver-
deutlichen: So hat in der deutschen Sprache in der Geo-
metrie ‘die Tiefe’ eines Körpers eine andere Bedeutung 
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als in der Literatur, wenn man metaphorisch davon 
spricht, dass ein Charakter ‘Tiefe’ besitzt. 

Wenn Schülerinnen und Schüler dann in die gymnasiale 
Oberstufe wechseln, sind für ein wissenschaftspropädeuti-
sches Arbeiten fortgeschrittene bildungssprachliche Kom-
petenzen erforderlich. Das Erklären fordert als sprachliche 
Handlung die Fähigkeit zur situationsabgelösten sprachli-
chen Darstellung nicht sichtbarer Zusammenhänge. 

Dafür sind höhere sprachliche Ressourcen erforderlich. 
Eine der zentralen Aufgaben bei der Ausbildung der 

bildungssprachlichen Kompetenzen in der Oberstufe zielt 
auf das Erreichen eines der wesentlichen Ziele der höhe-
ren Bildung ab: den kritischen und eigenständigen Um-
gang mit Texten und Informationen. 

Wenn Bildungssprache die Weitergabe und Vermitt-
lung komplexer Informationen und wissenschaft- 
licher Inhalte ermöglicht und ein Werkzeug ist, um Fach-
inhalte zu durchdringen, zu analysieren und zu reflektie-
ren, bildet sie am Gymnasium also die Grundlage für den 
Lernerfolg in allen Fächern und Bildungsetappen. 

Die Bildungssprache befähigt Menschen, die diese be-
herrschen, zur Teilhabe am gesellschaftlichen und demo-
kratischen Diskurs, da dadurch Informationen besser 
analysiert und Probleme besser gelöst werden können. 
Relevante Informationen können sicherer ausgewählt und 
irrelevante oder irreführende Informationen ignoriert 
werden. Dadurch werden sie zu rationaleren und objekti-
veren Entscheidungsträgern. Damit ermöglicht Bildungs-
sprache die gesellschaftliche Teilhabe. 

Das Beherrschen der Bildungssprache ist für Absol-
venten des Gymnasiums entscheidend für die erfolgrei-
che Bewältigung eines Studiums und wichtige Vorausset-
zung für wissenschaftliches Arbeiten und das Verfassen 
von Facharbeiten. 

Sie ermöglicht so eine erfolgreiche Teilnahme am Be-
rufsleben und die berufliche Weiterbildung. 

Bildungssprache fungiert zusammenfassend für Ab-
solventen des Gymnasiums also als Schlüssel für schuli-
schen und akademischen Erfolg und ist damit allgemein 
betrachtet eine Voraussetzung für Bildungsgerechtigkeit. 

Wenn man die Bedeutung der Bildungssprache 
Deutsch betrachtet, dann ist es nur folgerichtig, wenn Ge-
sellschaft, Politik und Schule der Sprachbildung der Kinder 
und Jugendlichen die größte Aufmerksamkeit widmen. 
Wenn man dies annimmt, dann stellt sich die Frage: 

Weshalb haben die bildungssprachlichen Kompeten-
zen der Schülerinnen und Schüler in Deutschland so ab-
genommen? 

Hier sind Experten durchaus unterschiedlicher Mei-
nung. Es gibt jedoch Ursachen, die von allen benannt 
werden: 
1. Es gibt einen wachsenden Anteil an Schülern, bei de-

nen zu Hause nie oder nur manchmal Deutsch gespro-
chen wird. Nur bei etwa 68 Prozent der Schüler ist 
Deutsch die Sprache, die zu Hause gesprochen wird. 
2009 waren es noch 79 Prozent! Die fehlende 

Sprachförderung in Deutsch im häuslichen Umfeld ver-
ringert den Kontakt zur Unterrichtssprache – ein zen-
trales Hindernis für den Leseerwerb. 

2. Die Schulschließungen während der Pandemie hatten 
einen messbaren Effekt auf den Leistungsabfall – 
aber eben nur zum Teil. 

3. Auch sozioökonomische Belastungen spielen eine Rol-
le, da viele Familien begrenzte finanzielle Mittel haben, 
was manche Lernmöglichkeiten zu Hause einschränkt, 
so viele Experten. 

4. Es gibt eine zunehmende Zahl an Elternhäusern, in de-
nen sprachlich wenig mit den Kindern interagiert wird. 
Dies führt meist auch zu Schwierigkeiten im mündli-
chen und schriftlichen Ausdruck, was wiederum Aus-
wirkungen auf den Lernerfolg in der Schule hat. 

5. In vielen Elternhäusern wird zu wenig gelesen. Durch 
die Digitalisierung im Alltag lesen Eltern weniger – so-
wohl für sich selbst als auch mit ihren Kindern. Kinder 
verlieren dadurch wichtige Vorbilder. Das Lesen ist je-
doch ein entscheidender Baustein bei der bildungs-
sprachlichen Entwicklung. 

6. Auch wir Lehrkräfte selbst sind an der Entwicklung 
nicht unbeteiligt: Eine alltagssprachlich ungenaue Aus-
drucksweise wird im Unterrichtsgespräch auch meist 
akzeptiert und oft nicht gezielt weiterentwickelt. Es ist 
nicht selbstverständlich, dass Lehrkräfte anderer Fä-
cher als Deutsch auch gezielt und bewusst bildungs-
sprachliche Kompetenzen schulen und entwickeln. Zu-
dem wird von Lehrkräften gerade bei Kindern mit ei-
ner anderen Muttersprache als Deutsch oft nicht ver-
standen, dass eine gute mündliche Verständigung im 
Unterricht nicht automatisch heißt, dass der betref-
fende Schüler auch mit anderen, zum Beispiel schrift-
lich zu bewältigenden, bildungssprachlichen Situatio-
nen umgehen kann. 

Bildungssprachliche Kompetenzen sind lehrbar und lern-
bar. Es bedarf jedoch entsprechender Bedingungen, da-
mit dies auch erfolgreich geschehen kann. 

 

Welche Forderungen müssen deshalb 
an Gesellschaft, Politik und Schule 
gestellt werden? 

 
Für eine erfolgreiche bildungssprachliche Entwicklung be-
darf es nach den Ergebnissen der meisten Studien zum 
Thema folgender Kompetenzen und Prozesse: 
1. Entwicklung einer flüssigen Handschrift 
2. Rechtschreibekompetenz 
3. Leseförderung/Zugang zu Literatur 
4. Erwerb von Textbearbeitungs- und 

Textverarbeitungskompetenzen 
5. Fähigkeit zur angemessenen mündlichen 

Kommunikation 
6. Umfassende Wortschatzbildung 
7. grammatikalische Bildung 
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Das bedeutet: 
 

1. Wir brauchen eine konzeptionelle frühkindliche 
Sprachförderung. 

Thüringen arbeitet an der verpflichtenden Einführung von 
Sprachtests und Sprachförderung im Kindergarten. Das 
ist eine richtige Maßnahme. Was passiert jedoch mit den 
Kindern, die nicht in den Kindergarten gehen? Die 
Sprachförderung im Kindergarten nach entsprechenden 
Sprachtests ist unserer Meinung nach jedoch nicht aus-
reichend. Der TPhV fordert deshalb neben der Sprach-
testung und -förderung in Kindergärten die Einrichtung 
eines verpflichtenden Vorschuljahres! 

 
2. Kindergärten und Schulen benötigen ein durchgän-

giges verbindliches Konzept zur Sprachbildung. 
Es ist sinnvoll, bildungssprachliche Kompetenzen explizit 
zum Beschäftigungsgegenstand in Kindergärten zu ma-
chen, zum Beispiel: Sprechen, Zuhören, Textverstehen …, 
um gezielt auf die Schule vorzubereiten – nicht erst im 
letzten Kindergartenjahr. 

Lesen bereichert den Wortschatz, zeigt Wörter in un-
terschiedlicher Bedeutung und schult Vorstellung und 
Phantasie. Die Einführung der ‘Leseviertelstunde’ an 
Grundschulen in Thüringen mit dem ‘Leseband’ ist eine 
richtige Maßnahme. Das reicht jedoch nicht aus. 

Die Zeit für den Deutschunterricht muss um entspre-
chende Übungs- und Lesezeiten erhöht werden. In den 
Grundschulen muss im Deutschunterricht bis zum Ende 
der vierten Klasse eine sichere flüssige Handschrift ver-
mittelt werden. Beim Übergang in die weiterführende 
Schule müssen die Schülerinnen und Schüler in der Lage 
sein, das geschriebene Tafelbild der Lehrerinnen und 
Lehrer zu lesen und in einer angemessenen Zeit abzu-
schreiben. Das ist derzeit nicht mehr gegeben. Es sollte 
also dringend überprüft werden, ob die Konzepte zur Ver-
mittlung der Schreibschrift in der Grundschule ange-
passt werden müssen. 

Bereits in der Grundschule müssen falsche Schreib-
weisen von Wörtern gezielt und pädagogisch sinnvoll kor-
rigiert werden. In den weiterführenden Schulen muss die 
korrekte Vermittlung der Orthographie wieder eine größe-
re Rolle spielen. Die Vermittlung von Rechtschreibkompe-
tenzen muss wieder gezielt im Fokus aller Fächer stehen. 

Der Deutschunterricht muss vor allem auch ein Lite-
raturunterricht sein. Wenn in der Grundschule zu wenig 
Beschäftigung mit Literatur stattfindet, fehlt ein enor-
mes Maß an bildlich vorgestellter Welt- und Spracherfah-
rung. Dies ist jedoch Grundlage dafür, um sich im Laufe 
der Schulzeit weiterführend und freudig mit Sprache und 
Literatur zu beschäftigen. Je weniger gelesen wird, desto 
schwerer ist der Transfer zwischen Vorstellung und 
Wörtern, zwischen Sprache und Imagination. 

Die Schülerinnen und Schüler müssen in jedem Fach 
gezielt beim Erwerb bildungssprachlicher Kompetenzen 
unterstützt werden, etwa durch die Förderung der Lese-
kompetenz und des Umgangs mit Texten. 

3. Die Lehrerausbildung muss die Kompetenzvermitt-
lung der Bildungssprache Deutsch enthalten. 

Bildungssprache Deutsch muss ein fester Bestandteil 
der Lehrerausbildung sein. Lehrer müssen in der Lage 
sein, ihren Sprachgebrauch im Unterricht so anzupas-
sen, dass ihren Schülern ein Sprachniveau geboten wird, 
das sie noch nicht beherrschen, jedoch demnächst errei-
chen können. Der Unterricht in allen Fächern muss also 
sprachsensibel gestaltet werden, um die Bildungsspra-
che gezielt aufzubauen. Dafür ist ein Bewusstsein der 
Lehrkräfte für die sprachlichen Hürden des Faches er-
forderlich. 

 
4. Maßnahmen für Deutsch als Zweitsprache müssen 

systematischer Bestandteil der Sprachbildung an 
jeder Schule sein. 

Gerade bei Leistungsmessungen wird deutlich, dass die 
Schülerinnen und Schüler ohne die entsprechenden 
sprachlichen Mittel ihren Lernerfolg nicht darstellen kön-
nen. 

Schülerinnen und Schüler, die dem Unterricht auf 
Grund unzureichender Sprachkenntnisse nicht folgen 
können, müssen gezielt gefördert werden, um frühzeitig 
und intensiv die Unterrichtssprache Deutsch noch bes-
ser zu erlernen. 

Nur so sind sie in der Lage, ihr volles Potenzial in der 
Schule auszuschöpfen. 

 
5. Schulen brauchen entsprechendes 

Unterstützungspersonal 
Die Schulen benötigen entsprechendes Personal und 
Netzwerke, um noch besser auf Herausforderungen rea-
gieren zu können, wenn Eltern sich ihrem Erziehungsauf-
trag und der Zusammenarbeit mit der Schule verwei-
gern. Dafür sind Sozialarbeiter und Schulpsychologen mit 
ausreichenden Betreuungskapazitäten und die intensive-
re Zusammenarbeit mit Jugendämtern und anderen Or-
ganisationen an den Schulen erforderlich. 

Es sind gewiss noch weitere Forderungen ableitbar. 
Diese fünf Ableitungen erscheinen uns Philologen jedoch 
die wichtigsten. Wir werden nicht müde werden, diese 
Forderungen immer und immer wieder zu wiederholen. 
Der derzeitige Ist-Zustand kann nicht weiter toleriert 
werden. Lassen Sie uns – jeder nach seinen Möglichkei-
ten – daran arbeiten, dass die bildungssprachliche Ent-
wicklung unserer Schülerinnen und Schüler wieder er-
folgreicher wird. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

‘So schön ist Deutsch.’ 
Vortrag von Prof. Dr. Roland Kaehlbrandt 

 
Professor Roland Kaehlbrandt, Sachbuchautor, Sprach-
wissenschaftler, Stiftungsexperte, Honorarprofessor an 
der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft, 
brachte den Anwesenden mit einem äußerst kurzweili-
gen und informativen Vortrag eindrucksvoll die Schönheit 
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der deutschen Sprache näher. Sein Buch ‘Von der Schön-
heit der deutschen Sprache’, Grundlage des Vortrages, 
stellen wir auf Seite 30 in dieser Zeitung ausführlich 
vor. 

 

‘Bildungssprache Deutsch – Privileg? 
Pflicht? Oder Auslaufmodell?’ 
Gastbeitrag digital: Prof. Dr. Susanne- Lin-Klitzing, 
Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes 

 
Prof. Dr. Susanne Lin-Klitzing stellte zunächst fest, dass 
das Beherrschen der Bildungssprache Deutsch die 
Grundlage für Kommunikation, Wissen und gesellschaftli-
che Teilhabe ist. Ziel der sprachlichen Bildung in der 
Schule ist es, dass Schülerinnen und Schüler die ver-
schiedenen sprachlichen Register unterscheiden und die 
Bildungssprache Deutsch beherrschen lernen. 

Anschließend machte sie Ausführungen zu Merkma-
len der Bildungssprache und grenzte diese zur Fachspra-
che und zur Alltagssprache ab. Viele Bundesländer er-
greifen bereits Maßnahmen zur Stärkung der Bildungs-
sprache. Hessen hat zum Beispiel verpflichtende Vorlauf-
kurse für Kinder mit anderem Sprachhintergrund, zu-
sätzliche Übungsstunden in der Grundschule im Fach 
Deutsch, Teilnahme an der Bund-Länder-Vereinbarung 
BISS, verbindliche Festlegung der Ausbildung einer ver-
bundenen Handschrift in der Grundschule, Festlegung ei-
nes Grundwortschatzes, … Zudem ist in allen Phasen der 
Lehrerbildung eine Verankerung zur Bildungssprache 
Deutsch enthalten. Auch Thüringen sei auf einem guten 
Weg, führte sie weiter aus. 

Die Forderungen des Deutschen Philologenverbandes 
zur Stärkung der Bildungssprache Deutsch sind folgende: 

 diagnoseindizierte verbindliche vorschulische 
sprachliche Förderung, 
 Sprachtests und Sprachförderung im Zusammen-
hang mit der Schuleingangsuntersuchung, 
 Festlegung eines entsprechenden Grundwortschatzes 
in der Grundschule, 
 zusätzliche Deutschförderung in der Grundschule, 
 eine verbindliche Grundschulempfehlung mit verbindli-
cher Schulartempfehlung für die weiterführende 
Schule, 
 eine höhere Bedeutung von Rechtschreibung 
auch im Abitur, 
 eine durchgängige Sprachbildung als Teil der 
Lehrerausbildung, 
 keine duale Lehrerausbildung für Gymnasiallehrkräfte 
und keine Kürzung des Referendariats, … 

Das Thüringer Abitur sei zwar hervorragend, führte Prof. 
Dr. Susanne Lin-Klitzing aus. Dennoch würden die Schwie-
rigkeiten nicht weniger. Wir brauchten ein ‘Mehr’ an 
Sprachbildung. 

Zusammenfassend sei Bildungssprache also eine pu-
re Notwendigkeit. Kinder benötigten das Beherrschen 
der Bildungssprache für schulischen und beruflichen Er-

→

→

→

→
→

→

→

→

folg sowie für gesellschaftliche Teilhabe. Die Bedeutsam-
keit der Lehrkräfte und deren Ausbildung für den Erwerb 
der Bildungssprache Deutsch in der Schule sei noch 
nicht überall angekommen. 

Prof. Dr. Susanne Lin-Klitzing bedauerte, beim Vortrag 
von Professor Kaehlbrandt nicht dabei sein zu können, 
und wünschte der Veranstaltung alles Gute. 

 

Gastrede 
Christian Tischner, Thüringer Minister 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

 
Minister Christian Tischner (CDU) dankte dem Thürin-
ger Philologenverband für unsere Arbeit in Personalver-
tretungen und in den Schulen und für das pädagogische 
Engagement. Er betonte die Wichtigkeit des gemeinsa-
men Austauschs und des gemeinsamen Bildungsver-
ständnisses: Bildung der Persönlichkeit, Selbstständigkeit, 
kritisches Denken, Anstand, Respekt; wertebewusst le-
ben, lehren, lernen, demokratische Grundwerte, gemein-
same Verantwortung und Respekt; Leistungsorientierung, 
Fördern und Fordern, Individualität der Schülerinnen und 
Schüler ernst nehmen. 

Folgende drei Handlungsfelder sieht er als besonders 
wichtig an: Fördern und Fordern, Anstand und Respekt 
sowie die Qualifizierung und Entlastung von Lehrern. 

 
Fördern und Fordern 
Die Kinder müssten bestmöglich gefördert werden. 
Sprachförderung müsse bereits in der Grundschule er-
folgen, bei ausreichenden Sprachkenntnissen als Voraus-
setzung. Dazu seien auch Sprachtests nötig. Dafür benö-
tige man Multiprofessionalität und pädagogische Assis-
tenten, wenn nötig auch Deutsch-Förderklassen. Er ver-
wies auch auf das ‘Leseband’ in Grundschulen. Leider sei 
die geplante Gehaltsanhebung für die Horterzieher daran 
gescheitert, dass für die Linke das dritte beitragsfreie 
Kindergartenjahr Priorität hatte. 

Hinsichtlich des Forderns verwies er auf Leistungsori-
entierung, zum Beispiel die Versetzungsentscheidung am 
Ende der 7. Klasse, die Notengebung, die verbindliche 
Schreibschrift und Fachlichkeit. 

 
Anstand und Respekt 
Der Minister sieht große Defizite in der Gesellschaft. So-
cial Media müssten auf Einhaltung von Kinder- und Ju-
gendschutz achten. Auch in den Schulen müssten Anläs-
se gefunden werden, zum Beispiel Kopfnoten ab Klasse 
1. Er verwies auf die nun nicht mehr erlaubte private 
Handynutzung in Grundschulen. Im März 2026 soll eine 
Abfrage an alle Grundschulen erfolgen. Auf dieser Grund-
lage sollen dann Anregungen auch an die weiterführen-
den Schulen gehen. 

Die vorgesehene ‘Verfassungsviertelstunde’ könne 
gern auch als eine oder mehrere komplette Unterrichts-
stunden im Monat realisiert werden. 
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Thilo Hess moderierte die Diskussion mit Professor Kaehlbrandt, 

Minister Tischner und der TPhV-Vorsitzenden Heike Schimke

V E R T R E T E R T A G

Qualifizierung und Entlastung von Lehrern 
Den Unterrichtsausfall sieht der Minister als ein beson-
ders großes Problem. Er betonte, es müssten mehr 
Lehrkräfte und bedarfsorientiert ausgebildet werden. 
Um Lehrkräfte schneller einstellen zu können, würden 
nun die Lehramtsanwärter angeschrieben und dabei da-
für geworben, in Thüringen zu bleiben. 

Zur Unterstützung der Seiteneinsteiger sei nun der 
dreimonatige Vorkurs eingeführt worden. 

Lehramtsanwärter könnten nun mehr arbeiten und 
Sonderzuschläge erhalten. Grundschullehrer könnten 
auch an Regelschulen verbeamtet werden. Absolventen 
des Grundschullehramts aus Erfurt könnten auch in Klas-
se 5 und 6 der Regelschule eingesetzt werden. Auch die 
Abordnungen vom Gymnasium an Regelschulen seien 
hilfreich. 

Abschließend richtete er an die Kolleginnen und Kolle-
gen die Botschaft, sie sollten stolz sein auf den Beruf, es 
sei der wichtigste, denn es gehe um die Zukunft der Kin-
der und Jugendlichen. 

 

Diskussion zu den Referaten mit den 
Delegierten und Gästen 

 
Professor Kaehlbrandt betonte die Wichtigkeit der Be-
herrschung der deutschen Sprache. In dem von ihm mit 
ins Leben gerufenen Wettbewerb ‘Jugend debattiert’ ge-
he es darum, zu argumentieren und ggf. die eigene Posi-
tion im Licht der Debatte zu verändern – Demokratie zu 
erleben in der deutschen Sprache, Deutsch als Sprache 
der Demokratie zu empfinden. Als Möglichkeit der 
Sprachförderung erinnerte er an den von ihm initiierten 
‘Deutschsommer’ in Frankfurt, für Grundschulkinder mit 
mangelhaften Sprachkenntnissen, der in den Sommerfe-
rien über drei Wochen jährlich veranstaltet wird. 

Dem Vorschlag aus Nordrhein-Westfalen, dass 
künftig Klassenarbeiten in der Muttersprache ge-
schrieben werden könnten, erteilte Minister Tischner 
eine Absage. 

Schulsprache sei Deutsch, und wie sonst sollten Inte-
grations- und Akzeptanzdefizite abgebaut werden? Pro-
fessor Kaehlbrandt stimmte ihm zu und ergänzte, genau 
deshalb müsse die deutsche Sprache ins Grundgesetz, 
gerade in einer Einwanderungsgesellschaft. 

Aus der Praxis wurde berichtet, dass viele Kolleginnen 
und Kollegen mit 62 oder 63 Jahren in den Ruhestand 
gingen, teils auch aus Enttäuschung darüber, dass es 
zwar Vergünstigungen für junge Lehrer und Lehramtsan-
wärter mit Mangelfächern gibt, nicht aber für die älteren 
Kollegen. Minister Tischner betonte, man wolle ältere 
Kollegen nicht vor den Kopf stoßen. Wichtiger als Geld 
seien vielen Anerkennung und Entlastung. Man habe es 
geschafft, dass nur 850 Kolleginnen und Kollegen vor 
dem Rentenalter in den Ruhestand gegangen seien und 
nicht 950, die ursprünglich die Absicht gehabt hätten. 

Es wurde außerdem der Vorschlag geäußert, ab dem 
60. Lebensjahr Teilzeit ohne Angabe von Gründen mög-
lich zu machen. 

Auf Nachfrage zu den Regelbeurteilungen bekräftigte 
der Minister, dass noch bis Ende 2025 ein Beschluss 
des Landtages erfolgen solle und demnach Regelbeurtei-
lungen ab Anfang 2026 nicht mehr nötig sein sollen. 

Es wurde noch einmal das Funktionsstellenkonzept 
des TPhV von 2015 erinnert. Minister Tischner betonte 
zwar, dass die derzeitige Situation ‘Eingangsamt = En-
damt’ nicht zum Leistungsgedanken passe. In den Haus-
haltsberatungen für den Doppelhaushalt 2026/2027 
habe es aber leider keinen Spielraum für die Schaffung 
von Funktionsstellen gegeben. 

Zuletzt wurde der Vorschlag gemacht, andere Lan-
desbeamte könnten auch Geld ansparen und dafür eher 
in den Ruhestand gehen, könne man so auch junge Kolle-
gen für Mehrarbeit gewinnen? Der Minister stimmte 
dem zu, verwies aber darauf, dass Arbeitszeitmodelle ju-
ristisch schwierig seien (Beamtenrecht). Es sei ein Mo-
dell in der Entwicklung, das dann aber auch an allen 
Schularten möglich sein müsse und es müsse zeitlich 
überschaubar sein: etwa 3 – 2 – 3 (drei Jahre Mehrar-
beit, zwei Jahre normal, drei Jahre abbummeln).
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V E R T R E T E R T A G

Mitgliedern des TPhV 
kann für langjährige, ver-
dienstvolle Tätigkeit auf 
Antrag die Ehrennadel 
des TPhV verliehen wer-
den. Antragsberechtigt 
sind alle Basisverbände 
des Thüringer Philologen-
verbandes sowie der 
Geschäftsführende 
Vorstand. 

 

Aus den Basisverbänden wurde 
in diesem Jahr kein Antrag ge-
stellt. Der Geschäftsführende 

Vorstand hat jedoch von seinem Vor-
schlagsrecht Gebrauch gemacht: Für 
langjährige verdienstvolle Tätigkeit im 
Thüringer Philologenverband wurde 
Ines Musch am 26. September die 
Ehrennadel des TPhV verliehen. 

2011 wurde Ines Musch auf dem 
Vertretertag des TPhV zur Stellver-
tretenden Vorsitzenden gewählt. 

In Gesprächen mit der Hauslei-
tung des Bildungsministeriums, mit 
Politikern, mit Organisationen und 
anderen Verbänden unterstützte 
Frau Musch stets die amtierende 
Vorsitzende bei ihrer Arbeit und Ar-
gumentation. 

Bei zahlreichen Terminen mit Par-
teien, Gremien oder Ausschüssen 
vertrat Ines Musch die amtierende 
Vorsitzende, wenn dieser eine Teil-
nahme nicht möglich war. 

Auch im Bundesvorstand des 
Deutschen Philologenverbandes ar-
beitete Frau Musch aktiv mit und 
vertrat offensiv die Interessen der 
ostdeutschen Länder und ihrer Gym-
nasien. 

Ines Musch war bis 2020 Mit-
glied im Bildungsausschuss des 
Deutschen Philologenverbandes und 
arbeitete so an zahlreichen Stellung-
nahmen und Positionspapieren des 

DPhV zu Themen und Problemlagen 
an deutschen Gymnasien mit. 

Diese Arbeit führte sie auch im 
Thüringer Philologenverband aus. Im 
Landesvorstand des TPhV wirkte sie 
an der Erstellung und Bekanntma-
chung der Konzepte des Thüringer 
Philologenverbandes (zum Beispiel 
Funktionsstellenkonzept 2015 und 
G9-Konzept 2023) sowie an zahlrei-
chen Stellungnahmen zu Gesetz- und 
Verordnungsentwürfen des Landes 
Thüringen im Bildungsbereich mit. 

Ines Musch führte ab 2020 zu-
sätzlich das Ressort Versicherungs-
fragen im TPhV. Sie organisierte die 
Abwicklung von Versicherungsscha-
densfällen, hielt Kontakt mit den Ver-
sicherern und aktualisierte regelmä-
ßig die Versicherungsverträge mit 
unterschiedlichen Versicherern. 

Ines Musch wurde außerdem 
erstmals 2006 über die Wahlliste 
des Thüringer Philologenverbandes 
in den Hauptpersonalrat gewählt und 

wirkt dort bis heute als Interessen-
vertreterin der Beschäftigten an den 
Gymnasien, BBS, Gesamtschulen, 
Kollegs und den TGS bis einschließ-
lich Klassenstufe 12. 

Sie arbeitete in zahlreichen Ar-
beitsgruppen des Hauptpersonalrats 
mit. Derzeit ist sie Mitglied in den Ar-
beitsgruppen ‘Seiteneinsteiger’ und 
‘Personal’ und vertritt in diesen of-
fensiv und sachkundig die Interessen 
der Gymnasiallehrkräfte. 

In den vergangenen 19 Jahren 
hat Ines Musch also überdurch-
schnittlich engagiert die Interessen 
der Thüringer Gymnasiallehrer ver-
treten. 

Ines Musch hat im Vorfeld des 
Vertretertages angekündigt, für kei-
ne weitere Amtsperiode mehr antre-
ten zu wollen. Aus diesem Grunde 
verleiht der Thüringer Philologenver-
band Ines Musch anlässlich des Ver-
tretertages 2025 die Ehrennadel 
des TPhV.

Verleihung der Ehrennadel 
des TPhV an Ines Musch 

Heike Schimke 
und Ines Musch
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Ines Otto, 
Leiterin der 
Antrags- 
kommission

V E R T R E T E R T A G

Beschlussfassung über 
Anträge an den Vertretertag 

Am 27. September beriet die 
Vertreterversammlung über 
die eingegangenen Anträge. 

Hier eine Auswahl von Anträgen, die 
von den Delegierten nach eingehen-
der Beratung angenommen wurden. 

 

Anträge zur Berufspolitik 
 

Der TPhV möge sich dafür einsetzen, 
dass alle Gymnasiallehrkräfte in die 
A 14 bzw. E 14 eingruppiert werden. 

Der TPhV soll sich gegenüber 
dem verantwortlichen politischen 
Entscheidungsträger für eine amts-
angemessene Alimentation einset-
zen. 

Der Philologenverband soll sich 
für die Einrichtung einer mittleren 
Schulleitungsebene mit entsprechen-
den Funktionsstellen einsetzen. 

Der TPhV soll sich dafür einset-
zen, dass Mehr-/Überarbeit ab der 
ersten Stunde kurzfristig und mo-
natsweise abgegolten wird. 

Der TPhV möge sich dafür einset-
zen, dass analog zur Prämie für neu 
Eingestellte, die in Mangelfächern 
und/oder ‘Mangelgebieten’ neu ein-
gestellt werden, auch den Lehrkräf-
ten, die bereits im Dienst sind, eine 
‘Bleibezulage’ oder Vergleichbares 
gezahlt wird. 

Der TPhV möge sich dafür einset-
zen, dass das Ministerium bereits 
geltende tarifvertragliche Regelun-

gen auch für Lehrkräfte umsetzt 
(zum Beispiel Job-Rad). 

Der TPhV möge sich für einen ge-
setzlichen Anspruch auf Teilzeit ab 
dem 60. Lebensjahr einsetzen. 

Der TPhV möge sich dafür einset-
zen, dass die Kennziffer für den Un-
terricht in Klasse 10 der für den Ein-
satz in den Klassen 11 und 12 ange-
passt wird. 

 

Anträge 
zur Bildungspolitik 

 
Der TPhV soll sich dafür einsetzen, 
dass die Wertigkeit der BLF ange-
messen geändert wird, zum Beispiel 
1/3 BLF-Note, 2/3 Jahresfort-
gangsnote. 

Der TPhV möge sich dafür einset-
zen, dass das Seminarfach grundle-
gend umstrukturiert wird (nicht ab-
geschafft!), insbesondere dass es in 
Verbindung mit der Seminarfachar-
beit keine Prüfungsleistung ersetzen 
sollte. 

Der TPhV möge sich dafür einset-
zen, dass das Wahlpflichtfach zu-
gunsten mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Unterrichts (bzw. weite-
re Spezialisierungen laut Schulkon-
zept) abgeschafft wird. 

Der TPhV soll sich dafür einset-
zen, dass auch in Thüringen G9 ein-
geführt wird. 

Der TPhV möge prüfen, ob und in-
wiefern die politisch geforderten 
Kompetenztests in den Jahrgängen 
6 und 8 sowie weitere Evaluationen 
auf schulexterne professionelle 
Teams ausgelagert werden können. 

Der TPhV möge sich einsetzen 
für die Einsetzung multiprofessionel-
ler Teams (zum Beispiel Schulsozial-
arbeiter, Schulpsychologen, Verwal-
tungsassistenten, technische Admi-
nistratoren) an Schulen oder Schul-
bezirken (auch Gymnasien), ferner 
eine merkliche personelle Aufsto-
ckung sowie Sicherstellung einer 
langfristigen Finanzierung dieser 

Stellen bei Schulträgern und Kom-
munen. 

Der TPhV möge sich für eine lang-
fristigere, durchdachtere und ein-
heitlichere Digitalisierung und 
rechtssichere KI-Nutzung an Schulen 
einsetzen. 

Der Vorstand des TPhV wird be-
auftragt, zu prüfen und gegenüber 
dem Thüringer Ministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultus so-
wie weiteren zuständigen Stellen da-
rauf hinzuwirken, inwieweit die Füh-
rung von Arbeitszeitkonten für beam-
tete Lehrkräfte im Freistaat Thürin-
gen ein geeignetes und 
rechtskonformes Instrument dar-
stellen kann, 

 um kurzfristig auf den bestehen-
den Lehrermangel zu reagieren, 
insbesondere durch die Möglich-
keit der Ansammlung von Zeitgut-
haben, 
 und um mittel- bis langfristig ei-
nem erwarteten Lehrerüberhang 
ab dem Jahr 2035 durch eine 
planvolle Freistellung bzw. Gutha-
benabbau entgegenzuwirken. 

Grundlage für die Einführung ent-
sprechender Modelle bildet § 8 
Thüringer Arbeitszeitverordnung 
(Thür AZVO) in Verbindung mit § 72 
Thüringer Beamtengesetz (ThürBG), 
welche die Führung von Arbeitszeit-
konten für Beamte ermöglichen. 
Ziel ist es, die rechtlichen, organisa-
torischen und praktischen Voraus-
setzungen für ein landesweit ein-
heitliches und transparentes Ar-
beitszeitkontenmodell und dessen 
Umsetzungsmöglichkeiten zu be-
werten. 

Es soll laut Koalitionsvertrag eine 
‘Verfassungsviertelstunde’ an allen 
Schulen eingeführt werden. Der 
TPhV möge sich dafür einsetzen, 
dass nur quailfiziertes Lehrpersonal 
(zum Beispiel aus dem GeWi-Be-
reich) für diese politische Bildung 
nach didaktischen Prinzipien zum Ein-
satz kommt. 

→

→
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Anträge zur Tarifpolitik 
 

Der TPhV möge sich in den zukünfti-
gen Tarifrunden für Gehaltserhöhun-
gen einsetzen, die der Regel ‘Inflati-
onsrate+’ folgen. 

Der TPhV möge sich dafür einset-
zen, dass die zukünftigen Gehaltsrun-
den den Rückstand zum Tarifvertrag 
Bund und Kommunen verringern. 

Der TPhV möge sich in den zu-
künftigen Entgeltrunden dafür einset-
zen, dass die Jahressonderzahlung 
für die Tarifbeschäftigten wieder er-
höht wird. Für die Beamten in Thürin-
gen soll die Jahressonderzahlung als 
Einmalzahlung am Jahresende wie-
der eingeführt werden. 

Der TPhV möge sich in den zu-
künftigen Tarifrunden für die Verbes-
serung der VBL (Renditeerhöhung, 
Senkung der Pflichtbeiträge des Ar-
beitnehmers) einsetzen bzw. für die 
Eigenverfügbarkeit der Beiträge aus 
dieser stark machen. Zudem möge 
der TPhV sich für die Beseitigung der 
letzten Unterschiede der Ost-West- 
Tarife (Jahressonderzahlungen, VBL) 
einsetzen. 

 
Aktuelles 

 
Die Vorsitzende des TPhV, Heike 
Schimke informierte nun die Dele-
gierten zu aktuellen Themen und Er-
eignissen. Zunächst wurden die Dele-
gierten informiert zu Gesprächen 
mit Politikern verschiedener Partei-
en zu unterschiedlichen Themen 
(Funktionsstellen, Haushalt 2026/ 
2027, …). 

Anschließend wurde zu aktuellen 
Arbeitsthemen im HPR informiert 
wie: Mehrarbeit, Entlastungsmaß-
nahmen, Seiteneinsteiger, Distanz- 
unterricht, Förderpläne, Sonderzu-
schläge LAA, Leseband, Startchan-
cen. 

Im Anschluss wurden verbands- 
interne Vorhaben erläutert. 

 
Wahl des Ortes des 
nächsten Vertretertages 

 
Der nächste Vertretertag soll im 
September/Oktober 2030 in 
Neudietendorf stattfinden.

Seit Jahren reichen tausende 
Beamte in Thüringen am Ende 
jedes Kalenderjahres Wider-

spruch gegen Ihre Besoldung wegen 
fehlender Amtsangemessenheit ein. 
Daran änderte sich auch nach den 
Anpassungen des Besoldungsgeset-
zes der letzten Jahre (zuletzt 2024) 
nichts – im Gegenteil. Besonders die-
se letzte Gesetzesänderung hat es in 
sich, was starke Indizien der Nicht-
amtsangemessenheit angeht. Doch 
dazu später. 

Im Folgenden sollen kurz einige 
wichtige Indizien aufgezeigt werden, 
welche die Problematik verdeut- 
lichen: 

 

1.  Die Besoldung der Staatsdie-

ner orientiert sich nach den 

im Grundgesetz Art. 33 festgelegten 

Prinzipien der Eignung, Leistung 

und Befähigung. 

Aufgrund von festgestellten Män-

geln hat der Gesetzgeber zur Wieder-

herstellung der amtsangemessenen 

Versorgung der Beamten und deren 

Familien Zuschläge eingeführt und 

besonders die Kinderzuschläge in 

den letzten Besoldungsgesetzen über-

proportional neugestaltet. Dies führ-

te dazu, dass bei verheirateten Be-

amten mit zwei Kindern die soziale 

Komponente der Alimentation zwi-

schen einem Viertel und einem Drit-

tel des Salärs ausmacht. Das wider-

spricht unserer Ansicht nach den 

Prinzipien des Grundgesetzes, da 

diese Bezüge größtenteils auch nicht 

versorgungsrelevant für den Ruhe-

stand sind. 
 

2. Des Weiteren soll die Besol-

dung den Entwicklungen des 

Nominallohnes der Gesamtheit der 

Arbeitnehmerschaft Deutschlands 

folgen. Dazu müssten die Gehaltsent-

wicklungen der Privatwirtschaft 

und die des Öffentlichen Dienstes im 

Tarifbereich angemessen berücksich-

tigt werden. Die Löhne im Privatsek-

tor und Tarifbereich hatten in den 

letzten fünfzehn Jahren Steigerun-

gen, die sich in der Gesamtheit auf 

eine etwa sechzig Prozent stärkere 

Erhöhung als im Beamtenbereich 

summierten. Diese Abweichung der 

Besoldung führte zu erheblichen rea-

len Einkommensverlusten im Beam-

tenbereich und ist ein sehr starkes 

Indiz für die Nichtamtsangemessen-

heit. 
 

3. Speziell die 2024 in Thürin-

gen erfolgten Änderungen in 

der Besoldung hatten es in sich in 

Bezug auf die Frage nach der kor-

rekten Alimentation. Bereits seit 

2020 bestanden erhebliche Zweifel 

am Mindestabstand zur sozialen 

Grundsicherung (Bürgergeld). Nur 

die Einbeziehung von Einmalzah-

lungen (Inflationsausgleich), die er-

heblichen Erhöhungen der sozialen 

Komponenten und eine Vorwegnah-

me einer Gehaltserhöhung im Öf-

fentlichen Dienst verhinderten 

knapp das Unterschreiten des Ab-

standes in den unteren Besoldungs-

gruppen. Letztes Jahr genügte dann 

auch das nicht mehr. Als Reaktion 

wurden bis zur A10 die Eingangser-

fahrungsstufe gestrichen und die un-

teren Besoldungsgruppen bis A5 ein-

gehegt. Somit rücken die unteren 

Stufen an die mittleren ohne Leis-

tungsneubewertung auf. Dies führt 

dazu, dass die Abstände zwischen 

dem mittleren, dem gehobenen und 

dem höheren Dienst immer geringer 

werden. Dies verletzt das Abstands-

gebot in erheblichem Maße. Da au-

ßerdem für die A6 bis A8 die Zula-

gen der A9 gezahlt werden, droht 

eine Einebnung des mittleren und 

des gehobenen Dienstes. 
 

4. Am problematischsten ist der 

Sonderzuschlag für Ehegatten 

der Alleinverdiener mit Kindern 

(Herdprämie), der Singles und die 

auch sonst bereits gehandicapten 

kinderlosen Beamten zusätzlich 

benachteiligt. 
 

Was bleibt an dieser Stelle noch zu 
schreiben? Legen Sie auch dieses 
Jahr den Widerspruch ein und kla-
gen Sie gegebenenfalls. Von allein 
wird der Dienstherr dieses Sparmo-
dell der Beamtenalimentation nicht 
ändern.

Warum die Beamtenbesoldung in 
Thüringen nicht (mehr) amtsange-

messen ist – ein ‘ganz’ kurzer Abriss 
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Zum Beginn dieses Schuljahres traten 
einige Änderungen der Thüringer Schul-
ordnung in Kraft. Im Folgenden der 
Wortlaut der geänderten Paragraphen 
bzw. Absätze: 

 
§ 51 Aufrücken und Versetzung 

in der Regelschule, in den Bildungsgängen 
der Regelschule an der Förderschule 

sowie im Gymnasium 
 

(1) Ein Schüler der Klassenstufe 5 rückt in die nächsthöhe-
re Klassenstufe auf. Aus den Klassenstufen 6 bis 10 wird ein 
Schüler in die jeweils nächsthöhere Klassenstufe versetzt, 
wenn er, die zweite Fremdsprache in der Klassenstufe 6 
ausgenommen, 
 

1. in allen Fächern mindestens die Note ‘ausreichend’ 
erhalten hat oder 

 
2. in höchstens einem Fach die Note ‘mangelhaft’ und 

im Übrigen keine schlechtere Note als ‘ausreichend’ 
erhalten hat oder 

 
3. in höchstens einem Fach die Note ‘ungenügend’ 

erhalten hat, diese aber nach Absatz 2 ausgleichen 
kann und im Übrigen keine schlechtere Note als 
‘ausreichend’ erhalten hat oder 

 
4. in höchstens zwei Fächern die Note ‘mangelhaft’ er-

halten hat, diese beiden Noten aber nach Absatz 2 aus-
gleichen kann und im Übrigen keine schlechtere Note 
als ‘ausreichend’ erhalten hat. Abweichend von Satz 2 
entscheidet die Klassenkonferenz für Schüler mit son-
derpädagogischem Förderbedarf im Lernen auf der 
Grundlage der Leistungseinschätzungen und unter Be-

rücksichtigung ihres individuellen Förderbedarfs über 
deren Aufrücken in die nächsthöhere Klassenstufe.  

(2) Ein Ausgleich ist gegeben  
1. für je eine Note ‘mangelhaft’ durch zwei Noten ‘befrie-

digend’ oder durch eine Note ‘gut’ oder ‘sehr gut’,  
2. für eine Note ‘ungenügend’ durch zwei Noten ‘gut’ 

oder durch eine Note ‘sehr gut’. Noten in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache sowie 
im Gymnasium ab der Klassenstufe 7 in der zweiten 
Fremdsprache können nur durch Noten in diesen Fä-
chern oder im Wahlpflichtfach der Regelschule ausge-
glichen werden.  

(3) Wurden im Bildungsgang zum Erwerb des Hauptschul-
abschlusses Noten in Kurs II erteilt, sind diese bei der Ver-
setzungsentscheidung um eine Note höher anzusetzen.  
(4) In der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe 
gilt § 81 Abs. 2.  

§ 59 Leistungsbewertung  
(2a) Mitarbeit und Verhalten des Schülers werden in der 
Schuleingangsphase, den Klassenstufen 3 bis 8 sowie den 
gesondert eingerichteten Lerngruppen nach § 45a Abs. 7 
vom Klassenlehrer im Einvernehmen mit der Klassenkonfe-
renz unter Beachtung der an einen Schüler zu stellenden Er-
wartungen auf der Grundlage von Kriterien bewertet. Die 
Erwartung zur Mitarbeit beinhaltet vor allem die aktive Be-
reitschaft und das Bemühen des Schülers, selbstständig 
oder gemeinsam mit anderen Schülern schulische Aufga-
ben zu lösen, im Unterricht mitzuarbeiten, und den bei der 
Erfüllung von schulischen Aufgaben in Form von Lernbe-
reitschaft, Zielstrebigkeit, Ausdauer und Regelmäßigkeit ge-
zeigten Fleiß. Die Erwartung zum Verhalten berücksichtigt 
die Rechte und Pflichten des Schülers, wie sie sich aus den 
geltenden schulrechtlichen Bestimmungen ergeben, wobei 
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auch das Verhalten in der Gruppe einzubeziehen ist, und 
die in Form von Sorgfalt, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit 
erkennbare Ordnung. Die Bewertung erfolgt außer in der 
Schuleingangsphase jeweils mit der Angabe:  

1. ‘sehr gut’, wenn die Mitarbeit oder das Verhalten des 
Schülers im besonderen Maße Anerkennung verdient,  

2. ‘gut’, wenn die Mitarbeit oder das Verhalten des Schü-
lers in vollem Umfang den Erwartungen entspricht,  

3. ‘befriedigend’, wenn die Mitarbeit oder das Verhalten 
des Schülers den Erwartungen im Ganzen ohne 
wesentliche Einschränkungen entspricht,  

4. ‘nicht befriedigend’, wenn die Mitarbeit oder das 
Verhalten des Schülers nicht den Erwartungen 
entspricht.  

Bei den Bewertungen sind gesundheitliche Beeinträchti-
gungen oder ein festgestellter sonderpädagogischer Förder-
bedarf des Schülers angemessen zu berücksichtigen; ärztli-
che und sonderpädagogische Gutachten sowie die jeweili-
gen Förderpläne sind zu beachten. In der Schuleingangs-
phase sind die Mitarbeit und das Verhalten des Schülers 
ausschließlich durch verbale Einschätzungen in Form eines 
Wortgutachtens zu bewerten; Satz 5 findet Anwendung. Ab-
weichend von Satz 4 können in Gemeinschaftsschulen auf 
Beschluss der jeweiligen Schulkonferenz und auf Grundla-
ge des pädagogischen Konzepts der Schule in den Klassen-
stufen 3 bis einschließlich 8 die Mitarbeit und das Verhal-
ten des Schülers durch verbale Einschätzungen in Form ei-
nes Wortgutachtens bewertet werden. 

 

§ 60 Zeugnisse 
 

(5) Die Versetzung in die nächsthöhere Klassenstufe wird 
in den Jahreszeugnissen in folgenden Klassenstufen ver-
merkt:  

1. Klassenstufe 4 der Grundschule,  
2. Klassenstufen 6 bis 8 des auf den Erwerb des Haupt-

schulabschlusses abzielenden Bildungsganges der 
Regelschule und der Gesamtschule,  

3. Klassenstufen 6 bis 9 des auf den Erwerb des Real-
schulabschlusses abzielenden Bildungsganges der 
Regelschule und der Gesamtschule,  

4. Klassenstufe 8 des auf den Erwerb des Hauptschul- 
abschlusses abzielenden Bildungsganges der Gemein-
schaftsschule,  

5. Klassenstufen 8 und 9 des auf den Erwerb des Real-
schulabschlusses abzielenden Bildungsganges der 
Gemeinschaftsschule,  

6. Klassenstufen 6 bis 10 des auf den Erwerb der allge-
meinen Hochschulreife abzielenden Bildungsganges 
der Gesamtschule,  

7. Klassenstufen 8 bis 10 des auf den Erwerb der allge-
meinen Hochschulreife abzielenden Bildungsganges 
der Gemeinschaftsschule,  

8. Klassenstufen 6 bis 10 des Gymnasiums. Satz 1 Nr. 1 
bis 3 gilt für die Bildungsgänge an der Förderschule 

entsprechend. Besteht ausgehend von den Leistungen 
des Schülers im ersten Schulhalbjahr der in den Sätzen 
1 und 2 genannten Klassenstufen und Bildungsgänge 
die Gefahr, dass dieser am Ende des Schuljahres nicht 
versetzt werden kann, wird die Gefährdung im Zeug-
nis für das Schulhalbjahr vermerkt. Die Entscheidung 
über eine Verkürzung oder Verlängerung der Schulbe-
suchszeit in der Schuleingangsphase nach § 50 Abs. 1 
Satz 2 wird auf dem Zeugnis vermerkt. Im Fall des 
§ 147a Abs. 3 Satz 4 gilt für die Bildungsgänge der Ge-
meinschaftsschule in den Klassenstufen, für die eine 
Versetzungsentscheidung erfolgt, Satz 1 Nr. 2, 3 und 6 
entsprechend. 

 
… 
 
(7) In der Schuleingangsphase, den Klassenstufen 3 bis 8 
sowie den gesondert eingerichteten Lerngruppen nach 
§ 45a Abs. 7 sind Bewertungen zur Mitarbeit und zum Ver-
halten des Schülers nach Maßgabe des § 59 Abs. 2a in das 
Zeugnis aufzunehmen; hiervon ausgenommen sind die 
Zeugnisse im Bildungsgang zur individuellen Lebensbewäl-
tigung. § 59 Abs. 6 Satz 1 gilt entsprechend. 

 

§ 147a Gemeinschaftsschule 
 

 
(3) Für Schüler in der Schuleingangsphase gilt § 50 Abs. 1 
entsprechend. Ein Schüler der Gemeinschaftsschule rückt 
bis zur Klassenstufe 8 ohne Versetzungsentscheidung in die 
jeweils nächsthöhere Klassenstufe auf. Die erste Verset-
zungsentscheidung erfolgt aus der Klassenstufe 8 in die 
Klassenstufe 9. Abweichend von den Sätzen 2 und 3 kann 
auf Beschluss der Schulkonferenz bereits am Ende der Klas-
senstufen 6 und 7 oder am Ende einer dieser Klassenstufen 
eine Versetzungsentscheidung erfolgen, soweit für diese 
Klassenstufen kein Verzicht auf eine Bewertung mit Noten 
nach Absatz 5 Satz 3 erfolgt. Für Versetzungen ab Klassen-
stufe 8 und in den Fällen, in denen auf Beschluss der Schul-
konferenz bereits am Ende der Klassenstufen 6 und 7 eine 
Versetzungsentscheidung erfolgt, gelten die §§ 51 und 52 
entsprechend. Ergänzend zu § 51 Abs. 3 werden auf der An-
spruchsebene III erreichte Noten bei der Versetzungsent-
scheidung um zwei Noten höher angesetzt. Satz 6 gilt nicht 
für die Note ‘ungenügend’; diese wird um eine Note höher 
angesetzt. 
 
… 
 
(5) In den Klassenstufen 3 bis einschließlich 7 werden die 
Leistungen nach § 59 Abs. 1 und 2 bewertet und können zu-
sätzlich verbal eingeschätzt werden. Ab der Klassenstufe 7 
erhalten die Schüler Noten, die den Anspruchsebenen I bis 
III zugeordnet sind; es gilt § 59 Abs. 3. Abweichend von den 
Sätzen 1 und 2 kann auf Grundlage des pädagogischen Kon-
zepts der Schule und auf Beschluss der Schulkonferenz in 
den Klassenstufen 3 bis einschließlich 7 auf eine Bewer-
tung mit Noten verzichtet werden; erbrachte Leistungen 
werden in diesem Fall verbal eingeschätzt. Für den Unter-
richt in den Klassenstufen 1 bis 4 gelten die Lehrpläne für 
die Grundschule, in den Klassenstufen 5 bis 12 gelten die 
Lehrpläne zum Erwerb des Haupt- und Realschulabschlus-
ses sowie zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife.

I N F O R M A T I O N E N
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Einkommensrunde 2025/2026 
für die Beschäftigten der Länder 

Die Laufzeit der Entgeltregelun-
gen für die Beschäftigten der 
Länder, die in der Tarifrunde 

2023 vereinbart wurde, ist am 31. Ok-
tober 2025 abgelaufen. Im Winter fin-
den deshalb wieder Tarifverhandlun-
gen statt. 

Im September 2025 fanden bundes-
weit sechs Regionalkonferenzen statt, 
um die Forderungsfindung vorzube-
reiten. Dabei trafen sich am 8. Septem-
ber in Leipzig Vertreter der Gewerk-
schaften und Verbände im dbb tarif-
union aus Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen. Der Thüringer Philolo-
genverband war dabei ebenfalls vertre-
ten. 

Am 17. November sollen die Forde-
rungen beschlossen werden, mit de-
nen der dbb tarifunion in die Verhand-
lungen gehen wird. 

Zum Vergleich das Ergebnis der 
Tarifverhandlungen für die Beschäftig-
ten des Bundes und der Kommunen 
vom Frühjahr 2025: 

  Erhöhung der Entgelte um 
5,8 Prozent, 

  Erhöhung der Jahressonder- 
zahlung, teilweise Umwandlung 
in bis zu drei freie Tage, 

  Möglichkeit, freiwillig die 
Wochenarbeitszeit auf bis zu 
42 Stunden zu erhöhen, wofür 
ein Zuschlag gezahlt wird, 

  ab 2027 ein zusätzlicher 
Urlaubstag, 

  Laufzeit 27 Monate (bis März 2027). 
Dabei ist zu bedenken, dass die Be-
schäftigten der Länder im Vergleich zu 
denen des Bundes und der Kommu-
nen schlechter gestellt sind. Ziel der 
anstehenden Tarifverhandlungen 
muss auch sein, diesen Abstand we-
nigstens zu verringern. 

Die erste Verhandlungsrunde fin-
det am 3. Dezember 2025 in Berlin 
statt. Die zweite Runde ist für den 
15./16. Januar 2026 in Potsdam ge-
plant. Die dritte und entscheidende 
Runde wird ebenfalls in Potsdam vom 
11. bis 13. Februar stattfinden. Es gibt 
keine Schlichtungsvereinbarung, d. h. 
im Februar muss ein Ergebnis erzielt 
werden. 

Verhandlungsführer der Arbeitge-
ber ist der Hamburger Finanzsenator 

→

→

→

→

→

Dr. Andreas Dressel (SPD). Seine Stell-
vertreter sind der sächsische Finanz-
minister Christian Piwarz (CDU) und 
Schleswig-Holsteins Finanzministerin 
Dr. Silke Schneider (Bündnis 90/Die 
Grünen). 

Es gehört nicht viel Phantasie dazu, 
um zu erwarten, dass die Arbeitgeber-
seite darauf hinweisen wird, für größe-
re Tariferhöhungen sei kein Geld da. 
Im Grunde genommen ist nie Geld da, 
das war jahrzehntelang ein Standard-
‘Argument’ in Tarifverhandlungen. Das 
ist freilich eine Frage des Standpunk-
tes. Man muss sich nur vor Augen hal-
ten, wieviel Steuergelder Jahr für Jahr 
verschwendet werden (man lese das 
Schwarzbuch der Steuergeldver-
schwendung, herausgegeben vom 
Bund der Steuerzahler). Oder die zahl-
reichen Steuerschlupflöcher. Oder in-
ternationale Unternehmen, die in 
Deutschland exorbitante Gewinne er-
zielen, ohne einen Cent Steuern zu 
zahlen. Und ein besonders drastisches 
Beispiel: Der Schaden, der dem Staat 
durch die berüchtigten Cum-Cum- 
bzw. Cum-Ex-Geschäfte entstanden 
sind, wird auf vierzig Milliarden Euro 
beziffert. Durch das Bürokratie-Entlas-
tungsgesetz IV werden die Aufbewah-
rungsfristen für Buchungsbelege und 
Rechnungen von zehn auf acht Jahre 
verkürzt. Damit werden zahlreiche Be-
weismittel vernichtet werden, auf-
grund derer durch Cum-Cum und 
Cum-Ex hinterzogene Steuern einge-
trieben werden können. 

Fazit: Solange der Staat seine Haus-
aufgaben nicht macht, möge er sich 
hüten, die Arbeitnehmer die Geldman-
gelsuppe auslöffeln zu lassen. 

Aufgrund der Erfahrungen aus den 
letzten Tarifrunden ist außerdem da-
mit zu rechnen, dass die Arbeitgeber-
seite in der ersten Verhandlungsrunde 
kein eigenes Angebot vorlegen und le-
diglich die Forderungen der Arbeit-
nehmer als unbezahlbar und völlig 
überzogen zurückweisen wird. Das 
wird sich dann wahrscheinlich in der 
zweiten Runde wiederholen. Erst in 
der dritten Runde wird Bewegung in 
die Verhandlungen kommen. 

Das bedeutet für die Beschäftigten: 
Nur Druck erzeugt Bewegung! Es wird 
also darauf ankommen, wo es geht, 
durch Protestaktionen, Demonstratio-
nen und Streiks so viel Druck aufzu-
bauen wie möglich. Obwohl die Ver-
handlungsrunden in die Advents- und 
Weihnachtszeit fallen. Und obwohl es 
im Januar und Februar kalt draußen ist! 

Alle tarifbeschäftigten Kolleginnen 
und Kollegen sind aufgerufen, sich an 
Arbeitskampfmaßnahmen zu beteili-
gen. Für seine Mitglieder zahlt der 
Thüringer Philologenverband Streik-
geld, so dass kein finanzieller Schaden 
entsteht, wenn das Entgelt für die aus-
gefallenen Stunden vom Gehalt abge-
zogen wird. 

Beamtete Kolleginnen und Kolle-
gen dürfen nicht streiken. Sie haben 
aber das Recht, außerhalb ihrer Ar-
beitszeit, also in Freistunden, vor 
und/oder nach ihrem Unterricht an 
Demonstrationen teilzunehmen. Bitte 
machen Sie von dieser Möglichkeit, 
wo es geht, Gebrauch! 

Wir informieren Sie mit dem 
Schnellen Informationsdienst über ge-
plante Aktionen und halten Sie regel-
mäßig auf dem Laufenden!
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Die Jungen 
Philologen vor 
dem Landtag 
in Nordrhein-
Westfalen

Umbruch bei den JuPhi  

Der Staffelstab wird übergeben 

Vom 18. bis 20. September fan-
den sich die Jungen Philologen 
zur Herbsttagung in Düsseldorf 

zusammen. Für Thüringen war Vesela 
Oehler vor Ort. Begrüßt wurden die 
JuPhi durch Sabine Mistler, Landes-
vorsitzende des Philologenverbandes 
Nordrhein-Westfalen (PhV NRW), und 
mit einem ausführlichen Länderbe-
richt aus Nordrhein-Westfalen auf den 
neusten Stand gebracht. 

Seit Mai 2023 gilt in Nordrhein-
Westfalen die ‘neue Ordnung des Vor-
bereitungsdienstes und der Staatsprü-
fung’ (OVP), in Kraft gesetzt vom Bil-
dungsministerium mit großer Verbän-
debeteiligung. Der PhV NRW hat sich 
damals intensiv eingebracht und konn-
te in wichtigen Punkten Verbesserun-
gen erreichen. Doch kaum zwei Jahre 
später werden bereits Stimmen laut, 
insbesondere in den Zentren für schul-
praktische Lehrerausbildung (ZfsL), 
die eine erneute Reform der OVP for-
dern. Der Philologenverband Nord-
rhein-Westfalen sieht in dieser Diskus-
sion entscheidende Herausforderun-
gen und legt klare Kernforderungen 
vor. 

Kernforderungen des 
PhV NRW 

 
1. Digitale Lernräume: 

Digital Making Places (DMP) 
 

Die Philologenverband Nordrhein-
Westfalen fordert, dass an allen ZfsL 
landesweit Digital Making Places 
(DMP) eingerichtet werden. Diese of-
fenen Lernräume sollen Lehramtsan-
wärter:innen wie Lehrkräften einen 
niederschwelligen Zugang zu Werk-
zeugen, Technologien, Materialien und 
Know-how erlauben – und damit die 
Möglichkeit, schulpraktische Lern- 
und Lehrprozesse zukunftsorientiert 
zu gestalten. In NRW existieren bereits 
Pilot-DMP in allen 33 ZfsL und in 45 
kommunalen Medienzentren. Doch es 
fehlt laut PhV eine verbindliche, fach- 
und sachgerechte Einführung und ver-
bindliche Standards – etwa für Einsatz, 
Ausstattung und Nutzung.  

 
2. Entlastung für bessere 

Ausbildungsbedingungen 
 

Reformen allein reichen nicht. Damit 
Ausbildungsprozesse wirklich gelin-

gen, braucht es Entlastung – sowohl 
zeitlich als auch organisatorisch. Lehr-
kräfte und Seminarleitungen brauchen 
Freiräume für Ausbildung, Beratung 
und Reflexion. Wer mehr Qualität ein-
fordert, muss zumindest dafür Sorge 
tragen, dass Ressourcen entsprechend 
bereitgestellt werden. Der Philologen-
verband Nordrhein-Westfalen betont: 
Eine zielgerichtete Ausbildung benö-
tigt Zeit – ohne zusätzlichen Aufwand 
wird die Verschränkung von Lehre, 
Praxis und Reflexion zunehmend 
schwer tragbar.  

 
3. Beibehaltung schriftlicher 

Entwürfe 
 

Ein zentrales Element guter Ausbil-
dung ist die Verschriftlichung der 
Entwürfe – Themenformulierung, 
Lernziele, didaktische Schwerpunkte 
etc. Nur so wird argumentativ und 
sprachlich klar, was geplant wird. Vor 
allem bei den Nachbesprechungen 
(Feedback, Reflexion) ist dies für die 
Ausbildung zur Professionalisierung 
unerlässlich. Der PhV NRW warnt da-
vor, diesen Bestandteil in Frage zu 
stellen.  
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Der neue Vorstand der JuPhi, v.l.n.r.: Max Schmieding, Prisca Hagel, Jessica Kanitz, Quirin Borchert, Vesela Oehler, 
es fehlen aufgrund von Abwesenheit Dennis Hütter und Matthias Feige

4. Der Examenstag – Vertraute 
Seminarvertretung und klare 
Strukturen 
 

Für den Philologenverband Nordrhein-
Westfalen ist klar: Der Examenstag 
muss von einer bekannten Seminarver-
tretung begleitet werden. Das garan-
tiert Vertrautheit und eine faire Beglei-
tung. 

 

Weitere 
Entwicklungspunkte: 

 
Oberstufenreform und 5. Abiturfach 

 
Mit der Reform der gymnasialen Ober-
stufe und der Einführung eines fünf-
ten Prüfungsfachs stehen Lehrkräfte 
vor deutlich mehr Aufgaben: zusätzli-
che Prüfungsorganisation, neue Curri-
cula, Projektkurse. Die Zeitleiste ist 
eng und bislang mangelt es an klaren 
Rahmenbedingungen. Der PhV fordert 
daher rasche Klarheit und Unterstüt-
zungsmaßnahmen, damit die Mehrbe-
lastung nicht einseitig auf den Schulen 
landet. 

 
Ausblick 2026: Mehr Personal- 
bedarf, neue Überhänge 

 
Ab 2026 wird das Gymnasium wieder 
mit neun Jahrgängen voll ausgebaut – 
das heißt: mehr Schülerinnen und 
Schüler als aktuell und erheblich mehr 
Lehrkräftebedarf. Der Verband warnt 
vor einer ‘Mangelsituation’. Auch 
wenn Überhänge abgebaut und Kol-
leg:innen aus Vorgriffsstellen zurück 
in reguläre Gymnasialkapitel geholt 
werden – das wird vermutlich nicht 
reichen. Der PhV fordert eine voraus-
schauende Personalplanung. 

Handynutzungsordnung – 
dezentral statt zentral 

 
Anders als bei vielen Forderungen 
bleibt in Bezug auf die Handynut-
zungsordnung keine landesweite 
Lösung: Es gibt kein einheitliches 
Verbot. Schulen sollen eigene Kon-
zepte entwickeln. 
 
Nach dem ausführlichen Länderbe-
richt stellten auch die anderen Bun-
desländer ihre Länderberichte vor. 
Danach ließen die JuPhi den Tag bei 
leckerem Abendessen und guten 
Gesprächen ausklingen. 

Am nächsten Tag ging es für die 
Jungen Philologen in den Landtag, 
um unter anderem im Plenarsaal ei-
ne Sitzung zum Thema frühkindli-
che Bildung live mitzuverfolgen. 
Danach wurden die JuPhi von MdL 
Florian Braun (Vorsitzender Aus-
schuss Schule und Bildung) und 
MdL Jörg Blöming empfangen und 
durften im Anschluss mit Finanzmi-
nister Dr. Markus Optendrenk 
ausführlich ins Gespräch kommen. 
Unter anderem machte dieser deut-
lich, dass der Beamtenstatus der 
Lehrkräfte in Nordrhein-Westfalen 
nicht zur Disposition steht. 

Nachmittags brachen die JuPhi 
zu einem Ausflug nach Köln auf. 
Georg Hoffmann, Vorsitzender 
der Jungen Philologen, führte diese 
an den zahlreichen Sehenswürdig-
keiten und Secret Spots vorbei. 
Abends kehrten die Jungen Philolo-
gen wieder gemütlich in einem Res-
taurant ein und tauschten sich über 
die zahlreichen Tageseindrücke 
aus. 

Am nächsten Tag wurde es nun 
Zeit – der alte Vorstand wurde 
entlastet … 

 
  Georg Hoffmann (Vorsitzender) 
 
  Heike Kühn (Stellvertreterin) 
 
  Dominik Lörzel (Beisitzer) 
 
  Matthias Schilling (Beisitzer) 
 
  Max Röhricht (Beisitzer) 
 
  Quirin Borchert (Beisitzer) 
 

… und ein neuer Vorstand 
wurde gewählt: 

 
  Quirin Borchert aus Bayern 
(Vorsitzender) 

 
  Jessica Kanitz aus Sachsen 
(Stellvertreterin) 

 
  Vesela Oehler aus Thüringen 
(Beisitzerin) 

 
  Prisca Hagel aus Bayern 
(Beisitzerin) 

 
  Max Schmieding aus NRW 
(Beisitzer) 

 
  Dennis Hütter aus Hessen 
(Beisitzer) 

 
  Matthias Feige aus Schleswig-
Holstein (Beisitzer) 

 
Wir wünschen dem neuen Vorstand 
des JuPhi alles Gute und freuen uns 
natürlich sehr, dass Thüringen mit Ve-
sela Oehler als Mitglied der Arbeitsge-
meinschaft der Jungen Philologen ver-
treten ist sowie die weitere Zukunft 
mitgestalten darf. 

 
Dieser Artikel wurde unter anderem 
auch mit Hilfe von KI verfasst.

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→
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DPhV begrüßt Deutschlands 
Spitzenwert im MINT-Bereich in 

aktuellem OECD-Bericht  

mahnt jedoch dringend die Stärkung der Lehrkräftebildung durch 
ein ausreichend langes Referendariat sowie eine bessere Unterstützung 

der Bestandslehrkräfte in den Schulen an 

Der jüngste OECD-Bericht ‘Bildung auf einen 
Blick 2025’ liefert Anlass zur Freude! Deutsch-
land ist Spitzenreiter bei Hochschulabschlüs-

sen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften 
und Technik (MINT): mit 35 Prozent aller Abschlüsse 
im Tertiärbereich ist der Anteil höher als in jedem an-
deren Land im OECD-Vergleich. Dieser Spitzenwert 
dokumentiert das Potenzial Deutschlands für Innovati-
onskraft und Zukunftsfähigkeit.  
Der Deutsche Philologenverband (DPhV) mahnt 
jedoch, diese Entwicklung nicht durch Ausweich-
strategien zu gefährden. DPhV-Bundesvorsitzende 
Prof. Dr. Susanne Lin-Klitzing: »Die vorgeschlagenen 
politischen Maßnahmen wie etwa den Lehrkräfte-
mangel vornehmlich durch Quereinstiege, eine ver-
stärkte Nutzung außerschulischer Lernorte und 
digitale Bildungsangebote auszugleichen, greifen zu 
kurz. Sie verlagern das Problem – weg vom schuli-
schen Lernort und qualifizierten Fachpersonal – 
hin zu externen und digitalen Lösungen.«  
Der DPhV tritt daher vehement für die Stärkung 
der Lehrkräftebildung ein, insbesondere für die Bei-
behaltung und Sicherung des 24-monatigen Refe-
rendariats, das zunehmend verkürzt wird. Diese 
Ausbildungsphase ist essenziell – sowohl in fach- 
licher wie auch in pädagogischer Hinsicht.  
Um Schülerinnen und Schüler erfolgreich nachhal-
tig fordern und fördern zu können, braucht es ge-
sunde und leistungsfähige Lehrkräfte. An deren 
Leistungsfähigkeit hängt die Qualitätssicherung des 
Unterrichts. Deshalb brauchen wir in Deutschland 
für unsere Lehrkräfte:  

 Entlastung im Schulalltag durch Abbau von 
überflüssiger Bürokratie, die nicht zum pädago-
gischen Auftrag der Lehrkräfte gehört  

 Altersteilzeit, damit Bestandslehrkräfte gesund 
bis zum Eintritt ins reguläre Ruhestandsalter 
durchhalten 

→

→

 präventiv-medizinische Angebote und eine 
Senkung des Stundendeputats, um psychische 
Gesundheit und Unterrichtsqualität zu gewähr-
leisten 

 
 qualitativ hochwertige Fort- und Weiterbildungs-
angebote, die über punktuelle Maßnahmen 
hinausgehen und kontinuierlich Professionalität 
sichern 

 
 ein anspruchsvolles 24-monatiges Referendariat, 
das durch keine Praktika im Studium ersetzt wer-
den kann, mit professionellen Ausbildern für die 
Referendare.  

Lin-Klitzing: »Der international herausragende 
Anteil von Absolventinnen und Absolventen in MINT-
Fächern zeigt, welches Potenzial wir haben – wenn 
wir jetzt konsequent in unsere Lehrkräfte investie-
ren. Quereinstiege und digitale Bildungsangebote 
sind kein Ersatz für eine fachlich fundierte Ausbil-
dung in Studienseminar und Schule als zentralen 
Bildungs- und Ausbildungsräumen.« Der DPhV ruft 
die Bildungspolitiker in den Ländern eindringlich 
dazu auf, systematisch in die professionelle Ausbil-
dung und den Erhalt der Gesundheit unserer Lehr-
kräfte zu investieren – damit Deutschland dauer-
haft weltweit führende Positionen erringen kann. 

Pressemitteilung des Deutschen Philologenverbandes 
vom 9. September 2025

→

→

→
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Anlässlich des KI-Trendmonitors der Deutschen Telekom Stiftung: 
 

DPhV fordert bessere Rahmenbedingungen 
und eine umfassende Digitalstrategie 

für den klugen Einsatz von KI an Schulen 

Der Deutsche Philologenverband (DPhV) ruft 
angesichts der Ergebnisse des aktuellen 
Trendmonitors ‘KI in der Bildung’ (Deutsche 

Telekom Stiftung*) zu einem politischen Umsteuern 
auf. Die Studie zeigt: Künstliche Intelligenz kann Po-
tenzial für Schulen zur Entlastung von Schulleitungen 
und Lehrkräften bieten, aber es gibt zentrale Hinder-
nisse: Diese sind fehlende rechtliche Rahmenbedin-
gungen, AI-Act-datenschutzkonforme Anwendungen 
sowie mangelnde staatliche Verantwortung für eine 
kohärente Digitalstrategie für die Schulen.  
»Lehrkräfte und Schulleitungen sind zu Recht vor-
sichtig, da bisher verbindliche Vorgaben und rechtli-
che Handlungssicherheit fehlen«, erklärt DPhV-Bun-
desvorsitzende Prof. Dr. Susanne Lin-Klitzing. »Es 
braucht eine umfassende Digitalstrategie auf euro-
päischer Rechtsgrundlage, die pädagogische Auto-
nomie und schulische Datensouveränität sichert 
und eine Abhängigkeit von kommerziellen Anbietern 
verhindert. Dazu gehören flächendeckend daten-
schutzkonforme Bildungs-KI-Anwendungen, die von 
den Ländern finanziert werden, leistungsfähige 
Identitätsmanagementsysteme für alle Schulen so-
wie eine Datenschutzaufsicht auf Ebene der Kultus-
ministerien.«  
Der Trendmonitor zeigt auf, dass KI bestimmte Auf-
gaben automatisieren kann. »Wenn generative KI 
dabei hilft, Bürokratie abzubauen, adaptive Lernma-
terialien zu erstellen und die Schulorganisation zu 
verbessern, könnte Lehrkräften endlich mehr Zeit 
für ihre eigentlichen pädagogischen Aufgaben blei-
ben«, so Lin-Klitzing. »Will der Staat KI dazu nutzen, 
muss er die unzureichende technische Infrastruk-
tur an vielen Schulen voranbringen sowie die fehlen-
de Klarheit über Rechtsfragen herstellen. Das sind 
keine Aufgaben für Lehrkräfte, sondern für Bund, 
Länder und Kommunen.«  
Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, werden 
Lehrkräfte die möglichen Vorteile von KI, erworben 
in guter Aus- und Fortbildung, klug nutzen. Bisher 

haben erst 20 Prozent der von der Telekom-Stif-
tung Befragten eine KI-Schulung erhalten. Deshalb 
fordert der DPhV: Gute Konzepte, gute Fortbildner, 
eine ausfinanzierte dritte Phase der Lehrkräftebil-
dung in den Ländern und Freistellungen der Lehr-
kräfte für die Fortbildungen. Das sind die nötigen 
Rahmenbedingungen, die die Kultusministerien jetzt 
erst recht vorhalten müssen.  
»Gute schulische Bildung für die Schülerinnen und 
Schüler fußt auf gesunden und kompetenten Lehr-
kräften«, resümiert Lin-Klitzing. »Doch diese müs-
sen vom digitalen Fortschritt profitieren können, 
statt von fehlenden Rahmenbedingungen belastet 
und ausgebremst zu werden. Politik und Verwal-
tung müssen jetzt handeln: verbindliche rechtliche 
Grundlagen schaffen, datenschutzkonforme An-
wendungen bereitstellen und so den Weg für Fort-
bildung und Kompetenzaufbau ebnen. Nur so kann 
das mögliche Entlastungspotenzial von KI hoffent-
lich klug gehoben und eine zukunftsfähige Bildungs-
landschaft unterstützend gestaltet werden.« 

Pressemitteilung des Deutschen Philologenverbandes 
vom 11. September 2025 

 

* https://www.telekom-stiftung.de/aktivitaeten/ 
trendmonitor-ki-der-bildung
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Vereint fürs Gymnasium  

35 Jahre Philologenverbände wieder in ganz Deutschland 

Vor 35 Jahren wurde nach der Wiederverei-
nigung Deutschlands mit der Neugründung 
ostdeutscher Philologenverbände der Grund-

stein für die Wiedereinführung der Gymnasien in 
den Bundesländern und damit in ganz Deutschland 
gelegt – ein Schlüsselmoment für das deutsche 
Bildungswesen und ein bedeutendes Kapitel in der 
Geschichte des Deutschen Philologenverbands 
(DPhV). Dieses geschichtsträchtige und bildungs-
politisch wichtige Jubiläum nimmt der DPhV im 
Rahmen seiner am 26. und 27. September stattfin-
denden Bundesausschusssitzung zum Anlass, um 
mit Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern der ers-
ten Stunde sowie aktuellen Verbandsvertreterinnen 
und -vertretern in die Zukunft gerichtet über die 
Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte zu 
sprechen. 
 
Neben der DPhV-Bundesvorsitzenden Prof. Dr. 
Susanne Lin-Klitzing wird Jan Riedel, Minister für 
Bildung des Landes Sachsen-Anhalt, die Podiums-
runde ‘Vereint fürs Gymnasium: 35 Jahre Philolo-
genverbände wieder in ganz Deutschland’ mit ei-
nem Impuls eröffnen und im Anschluss mit Vertre-
terinnen und Vertretern aus verschiedenen Lan-
desverbänden die Herausforderungen und Erfolge 
des Gymnasiums ab 1990 diskutieren. Der DPhV 
freut sich besonders darauf, dass die nach der 
Neugründung der Philologenverbände in den ost-
deutschen Bundesländern allererste und nun ehe-
malige Vorsitzende des Philologenverbands Sach-
sen, Gudrun Schreiner, dabei sein wird. Moderiert 
wird die Veranstaltung von Prof. Dr. Susanne Lin-
Klitzing und dem Vorsitzenden des Sächsischen 
Philologenverbandes Thomas Langer. Im Zentrum 
wird abends stehen, wie sich die Gymnasialland-
schaft in den neuen Bundesländern ab 1990 ent-
wickelt hat und dass im Philologenverband längst 
das erreicht wurde, was in der Gesellschaft noch 
nicht überall gelungen ist: ein erfolgreiches, zielge-
richtetes Miteinander, in dem die Verbandsmitglie-
der aus dem Norden, Süden, Osten und Westen 
der Bundesrepublik Deutschland einander auf Au-
genhöhe begegnen. 

Nach der deutschen Teilung existierten in der DDR 
keine grundständigen Gymnasien im westdeut-
schen Sinne, sondern sogenannte Erweiterte Ober-
schulen (EOS). Nach der Wiedervereinigung wurde 
das Gymnasium flächendeckend wieder eingeführt.  
Bildungsminister Jan Riedel dazu: »Die Wiederein-
führung der Gymnasien in den neuen Ländern war 
ein Meilenstein für das deutsche Bildungswesen. 
Als Gymnasiallehrer und späterer -leiter habe ich 
erlebt, wie wichtig es ist, jungen Menschen Räume 
für Leistungsbereitschaft, Neugier und Verantwor-
tung zu eröffnen. 35 Jahre später können wir mit 
Stolz sagen: Aus dem Aufbruch von damals ist eine 
vielfältige und leistungsfähige Gymnasiallandschaft 
gewachsen, die Leistung und Förderung verbindet 
und damit unseren Kindern echte Zukunftschancen 
eröffnet.« 
 
DPhV-Bundesvorsitzende Prof. Dr. Susanne Lin-Klit-
zing: »Die 1990 neu gegründeten ostdeutschen 
Philologenverbände haben den Prozess der Wie-
dereinführung des Gymnasiums ganz maßgeblich 
und konstruktiv mitgestaltet. In den Jahren 1991 
bis 1993 entwickelten die ostdeutschen Bundeslän-
der ihre Gymnasien im Rahmen länderspezifischer 
Schulgesetze mit eigenen Schwerpunkten und aus-
gewiesener Begabtenförderung. Es entstand ein 
vielfältiges, starkes und eigenständiges gymnasia-
les Netz in den ostdeutschen Ländern, das seit 
2007 zunehmend auch durch private Gymnasien 
ergänzt wird. Eine Erfolgsgeschichte für ganz 
Deutschland!« 
 
Der DPhV blickt mit Dankbarkeit auf das Engage-
ment der Kolleginnen und Kollegen zurück, die in 
den Umbruchsjahren der 1990er den Grundstein 
für ein leistungsfähiges Gymnasium in den ostdeut-
schen Bundesländern legten. Im Deutschen Philolo-
genverband nun seit 35 Jahren glücklich wieder 
vereint, setzen sich die Philologenverbände in ganz 
Deutschland gemeinsam erfolgreich für ein starkes 
Gymnasium im differenzierten Schulwesen ein. 

Pressemitteilung des Deutschen Philologenverbandes 
vom 26. September 2025

D P H V
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DPhV fordert Teilnahme Deutschlands 
an TALIS-Studie der OECD ab 2030  

Aktuelle Untersuchung zeigt großen Bedarf an Unterstützung junger 
Lehrkräfte auf/Hohe Belastungen in internationalen ‘Vorzeigeländern’ 

Der Deutsche Philologenverband (DPhV) for-
dert die Bildungsministerkonferenz (BMK) 
erneut auf, ab 2030 auch deutsche Lehr-

kräfte an der TALIS-Studie (Teaching and Learning 
International Survey) der OECD teilnehmen zu las-
sen. In der aktuellen Untersuchung wurden 
280 000 Lehrkräfte aus 55 Bildungssystemen 
über ihr Arbeitsleben befragt. Die Erhebung unter-
suchte Aspekte wie Zufriedenheit oder Unterrichts-
methoden, nur für Deutschland gibt es auch 2025 
wieder keine vergleichbaren Erkenntnisse. So feh-
len wertvolle Hinweise, etwa, wie Lehrkräfte wirk-
sam unterstützt und langfristig im Beruf gehalten 
werden können. »TALIS erfasst die Arbeitsbedingun-
gen von Lehrkräften für das Unterrichten. Dies im 
internationalen Vergleich zu analysieren, täte auch 
Deutschland gut!«, so die DPhV-Bundesvorsitzende 
Susanne Lin-Klitzing. Sie weist für die jetzige 2024-
Auswertung insbesondere auf drei Ergebnisse der 
internationalen Untersuchung hin:  
1. Vor allem junge Lehrkräfte stehen im inter- 
nationalen Vergleich immer häufiger vor großen 
Herausforderungen in ihrem anspruchsvollen 
Beruf. Werden diese von der Politik ignoriert, 
steige die Unzufriedenheit und damit die Berufs-
abbruchquote. Der DPhV nimmt dies erneut zum 
Anlass, die Bildungsministerinnen und -minister in 
den deutschen Bundesländern aufzufordern, den 
Vorbereitungsdienst für die angehenden Lehr-
kräfte zu stärken. Er rät von weiteren Kürzungen 
deutlich ab: »Die Universitäten und Schulen 
können nicht leisten, was die Ausbildenden an den 
Studienseminaren gerade in der professionellen 
Begleitung und Verknüpfung von Theorie und 
Praxis zu leisten imstande sind. Stärken Sie als 
Verantwortliche den Vorbereitungsdienst, die 
Qualifizierung der Ausbildenden und die Arbeits-
bedingungen für Referendarinnen und Referen- 
dare! So gehen diese besser vorbereitet in den 
Schulalltag, als es mit den bundesweit uneinheit- 
lichen Zeitspannen für das Referendariat von 12, 
16 und 18 Monaten der Fall ist. Bayern und 
Hessen können hier mit einer Dauer des Vor- 

bereitungsdienstes von 24 und 21 Monaten nach 
wie vor als Vorbild dienen!« lobt Lin-Klitzing.  
2. Die sogenannte ‘datengestützte Schul- und 
Unterrichtsentwicklung’ wird nach Besuchen der 
Bildungsministerinnen und -minister in Alberta 
(Kanada) mittlerweile in fast allen Bundesländern 
als Lösung für schulische Herausforderungen in 
Deutschland angestrebt. Die TALIS-Daten zeigen 
allerdings, dass mehr als dreißig Prozent der Lehr-
kräfte insbesondere in Alberta (aber auch in Aus-
tralien, Bahrain, Costa Rica, Malta und Neuseeland) 
‘häufig’ Stress erleben – dies steht im deutlichen 
Unterschied zum durchschnittlich eher geringen 
Stressempfinden von Lehrkräften weltweit (nur 
jede fünfte Lehrkraft empfindet Stress). Der DPhV 
nimmt dies zum Anlass, erneut darauf hinzuweisen, 
dass im Interesse der Lehrkräfte vor jeder Einfüh-
rung neuer Maßnahmen – auch der einer zuneh-
mend datengestützten schulischen Qualitätsent-
wicklung – seitens der Verantwortlichen geklärt 
sein muss, welche bestehenden Belastungen der 
Lehrkräfte für die neuen Maßnahmen entfallen und 
welche Ressourcen für die neuen Maßnahmen im 
jeweiligen Landeshaushaushalt dafür tatsächlich 
zur Verfügung stehen.  
3. Lettland, Litauen, Estland und Singapur werden 
deutschen Lehrkräften häufig als Vorzeigeländer in 
Bezug auf Digitalisierung und schulische Leistungs-
ergebnisse präsentiert. »Aus Lehrkräftesicht neh-
men wir in der TALIS-Untersuchung mit Erstaunen 
zur Kenntnis, dass es gerade diese vier Länder 
sind, in denen die unter-30-jährigen Sekundarschul-
lehrkräfte am häufigsten, zum Teil mit mehr als 50 
Prozent, angeben, den Lehrberuf in den nächsten 
fünf Jahren aufgeben zu wollen. Das wollen wir in 
Deutschland nicht!«, betont Lin-Klitzing. »Ob es bei 
uns so ähnlich ist, müssen wir wissen!« Der DPhV 
fordert deshalb die Bildungsministerkonferenz auf, 
eine TALIS-Teilnahme für 2030 endlich auch für 
Deutschland umzusetzen. 

Pressemitteilung des Deutschen Philologenverbandes 
vom 7. Oktober 2025

D P H V
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Von der Schönheit der 
deutschen Sprache

Die deutsche Sprache steht im Ruf, ge-

nau und logisch, aber auch schwerfäl-

lig, hart im Klang und sogar in Teilen 

hässlich zu sein. Dieses Buch zeigt 

stattdessen, wie sehr die deutsche 

Sprache zur Schönheit begabt ist. Weil 

sie zu feinsten Nuancen einlädt; weil 

sie klangvoll sein kann; weil sie klar 

und anschaulich, aber auch anmutig 

und elegant sein kann, ja sogar voller 

Humor. Dieses Buch ist eine Schatztru-

he an Sprachschönheiten. Roland Ka-

ehlbrandt spürt sie auf in Wörtern, 

Sätzen, Versen, Liedern, Reden, im 

Sprachwitz und in unseren Mundar-

ten. Schönes Deutsch berührt und be-

wegt uns. Doch vieles davon scheint 

heute in der Rauheit des Alltags ver-

blasst. Es ist Zeit für eine freudvolle 

Wiederentdeckung. 

Verlagsinformation 
 

Lassen wir zu Beginn den Autor zu 
Wort kommen: »Dieses Buch 
zeigt das ästhetische Begabungs-

profil der deutschen Sprache: dass sie 
zur Schönheit begabt ist, weil sie 
durch ihre in der Grammatik angeleg-
te Geschmeidigkeit zu feinen und 
schönen Nuancen einlädt; weil sie 
bildhaft, klangvoll und sangbar ist; und 
weil sie klar, elegant und sogar humor-
voll sein kann.« (S. 269) 

Zur Schönheit begabt? Klar, ele-
gant? Da sehen die bekannten Vorur-
teile über die deutsche Sprache aber 
doch ganz anders aus. Und ‘humorvoll’ 
ist ohnehin eine Eigenschaft, die man 
mit den Deutschen im Allgemeinen 
eher selten in Verbindung bringt. Aber 
es sind dann eben doch Vorurteile, die 
viele der deutschen Sprache entgegen-
bringen. Das macht Kaehlbrandt (im 
Folgenden: K.) in diesem Buch ein-
drucksvoll deutlich. 

Im ersten Teil (‘Wie das Deutsche 
schön sein kann’) stellt K. zunächst 
dar, was überhaupt Schönheit, speziell 
der Sprache, ausmacht: Sprachbau, 
Wohlklang und schöner Stil. Es folgt 
ein kurzer Blick auf die ‘beharrliche 
Verfeinerung des Deutschen’ (S. 108 
ff.). K. weist in der Einleitung (S. 14) 
darauf hin, wer sofort die einzelnen 

konkreten Sprachschönheiten des 
Deutschen entdecken wolle, könne 
auch problemlos zu Teil 2 springen, 
solle danach aber auch zu Teil 1 zu-
rückkehren. Meine Empfehlung: Ja, un-
bedingt auch Teil 1 lesen. 

Der zweite Teil ist überschrieben 
‘Wie schön Deutsch sein kann’, und K. 
zeigt dies anhand zahlreicher Beispie-
le. Als Zusammenfassung seien hier 
die Kapitelüberschriften genannt: 
Wortkunstwerk – Satzbauten – schöne 
Stellen – Schönheit der Verssprache – 
Kann man auf Deutsch singen? – Fass-
lichkeit der Wissenschaftssprache – 
Bewegende Rede – Schöner Humor, 
geistreicher Witz – Schönes aus den 
Mundarten – Weil es auch zur Sprache 

Roland Kaehl-
brandt ist 
Sachbuchautor, 
Sprachwissen-
schaftler und 
Experte für 
sprachliche 
Bildung. Er ist 
Honorarprofessor für Sprache 
und Gesellschaft an der Alanus-
Hochschule für Kunst und Gesell-
schaft in Alfter bei Bonn. Als 
Sachbuchautor und Sprachwis-
senschaftler veröffentlichte er 
2022 den SPIEGEL-Bestseller 
‘Deutsch – eine Liebeserklärung. 
Die zehn großen Vorzüge unserer 
erstaunlichen Sprache.’ Als 
sprachbegeisterter Stiftungsex-
perte hat er große Bildungspro-
jekte wie den Bundeswettbewerb 
‘Jugend debattiert’ und den 
Rechtschreibwettbewerb 
‘Deutschland schreibt!’ wie auch 
den ‘Deutschsommer’ auf den 
Weg gebracht. Er ist Mitglied des 
Kuratoriums der Deutschen Aka-
demie für Sprache und Dichtung. 
Für seine Verdienste um Sprach-
bewusstsein und Sprachkultur er-
hielt er hohe deutsche und fran-
zösische Auszeichnungen. 

ZUM AUTOR

Fo
to

: ©
 P

hi
lip

p
 K

ae
hl

br
an

dt
/

P
ip

er
 V

er
la

g

Erschei-
nungs- 
datum: 
2. Oktober 
2025 | 
Format: 
320 Sei-
ten, Klappenbro-
schur | Abmessungen: 12 cm x 
18,7 cm | Piper Verlag | EAN: 
978-3-492-32194-5 | Preis: 
14,00 Euro 
 
Sie können das Buch zum oben 
angegebenen Preis über den 
TPhV erwerben. Wenn Sie Inte-
resse haben, wenden Sie sich 
bitte an: 
geschaeftsstelle@tphv.de

gehört: Hässliches und Vulgäres. Über-
all findet der Leser viele wirklich schö-
ne und gelungene Formulierungen. 
Darunter viele Zitate aus der deut-
schen Literatur, die gleichzeitig dazu 
einladen, das eine oder andere Werk 
(wieder) einmal in die Hand zu neh-
men (und dann nicht gleich wieder 
ins Regal zu stellen, sondern natürlich 
auch zu lesen). 

Hier schreibt, das spürt man bei 
der Lektüre deutlich, jemand, der die 
deutsche Sprache wirklich liebt. Wem 
es ebenso geht, dem sei die Lektüre 
sehr empfohlen. Darüber hinaus aber 
auch jedem, der beruflich mit der 
deutschen Sprache zu tun hat. Man 
liest das Buch mit großem Gewinn 
und stimmt am Ende (S. 281) K. gern 
zu, als er resümiert: ‘Sie [die deutsche 
Sprache] bietet einen großen Reich-
tum zu Erfassung und Mitteilung der 
Welt, zur Darstellung des Schönen und 
zu schöner Form. … Diesen Reichtum 
nicht zu kennen, ist ahnungsloser Ver-
lust. Ihn zu kennen, ist Gewinn und 
Glück.’ (S. 281) E. O.
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1 Grimm, Jacob und Wilhelm: Kinder und Haus- 

märchen, Band 2. Fünfte, stark vermehrte und 

verbesserte Auflage. Göttingen, Dieterichsche 

Buchhandlung, 1843. Staatsbibliothek zu Berlin – 

Preußischer Kulturbesitz. 

http://resolver.staatsbibliothek- 

berlin.de/SBB00030730000 

40000

Länger arbeiten? 
Die Sau, die zurzeit durch das 

Dorf getrieben wird, trägt den 
Namen »länger arbeiten«. Sei 

es, dass das Renteneinstiegsalter 
angehoben werden soll, sei es, dass 
die Rentner nach dem Eintritt in den 
Ruhestand ein ‘freiwilliges’ soziales 
Jahr ableisten sollen. 

Auch im Bildungsbereich besteht 
großes Interesse, die Älteren so lan-
ge wie möglich im Dienst zu halten. 
Den Namen »Grau macht schlau« 
hat man zwar wieder abgeschafft, 
jetzt spricht man von »Senioren- 
experten«. Alles gut und schön, aber 
man möge dabei bedenken: Was die 
Brüder Grimm – hier in der Version 
von 1843 – in ihrem weniger be-
kannten Märchen ‘Die Lebenszeit’1 
über den Menschen schrieben, gilt 
natürlich auch für Lehrer. In diesem 
Sinne: 

Als Gott die Welt geschaffen hat-
te, und allen Creaturen ihre Lebens-
zeit bestimmen wollte, kam der Esel, 
und fragte »Herr, wie lange soll ich le-
ben?« »Dreißig Jahre,« antwortete 
Gott, »ist dir das recht?« »Ach Herr,« 
erwiderte der Esel, »das ist eine lan-
ge Zeit. Bedenke mein mühseliges 
Dasein: von Morgen bis in die Nacht 
schwere Lasten tragen, Kornsäcke in 
die Mühle schleppen, damit andere 
das Brot essen, mit nichts als mit 
Schlägen und Fußtritten ermuntert 
und aufgefrischt zu werden! erlaß mir 
einen Teil der langen Zeit.« Da er-
barmte sich Gott und schenkte ihm 
achtzehn Jahre. Der Esel gieng ge-
tröstet weg, und der Hund erschien. 

»Wie lange willst du leben?«, sprach 
Gott zu ihm, »dem Esel sind dreißig 
Jahre zu viel, du aber wirst damit zu-
frieden sein.« »Herr,« antwortete der 
Hund, »ist das dein Wille? Bedenke, 
was ich laufen muß, das halten meine 
Füße so lange nicht aus; und habe ich 
erst die Stimme zum Bellen verloren 
und die Zähne zum Beißen, was bleibt 
mir übrig als aus einer Ecke in die an-
dere zu laufen und zu knurren?« Gott 
sah daß er recht hatte und erließ ihm 
zwölf Jahre. Darauf kam der Affe. 
»Du willst wohl gern dreißig Jahre le-
ben?« sprach der Herr zu ihm, »du 
brauchst nicht zu arbeiten, wie der 
Esel und der Hund, und bist immer 
guter Dinge.« »Ach, Herr,« antworte-
te er, »das sieht so aus, ist aber an-
ders. Wenns Hirsebrei regnet, habe 
ich keinen Löffel. Ich soll immer lusti-
ge Streiche machen, Gesichter 
schneiden damit die Leute lachen, 
und wenn sie mir einen Apfel reichen, 
und ich beiße hinein, so ist er sauer. 
Wie oft steckt die Traurigkeit hinter 
dem Spaß! Dreißig Jahre halte ich 
das nicht aus.« Gott war gnädig und 
schenkte ihm zehn Jahre. 

Endlich erschien der Mensch, war 
freudig, gesund und frisch, und bat 
Gott ihm seine Zeit zu bestimmen. 
»Dreißig Jahre sollst du leben,« 
sprach der Herr, »ist dir das ge-
nug?« »Welch eine kurze Zeit!« rief 
der Mensch. »Wenn ich mein Haus 
gebaut habe, und das Feuer auf mei-
nem eigenen Herde brennt: wenn ich 
Bäume gepflanzt habe, die blühen 
und Früchte tragen, und ich meines 

Lebens froh zu werden gedenke, so 
soll ich sterben! Oh Herr, verlängere 
meine Zeit.« »Ich will dir die achtzehn 
Jahre des Esels zulegen« sagte Gott. 
»Das ist nicht genug« erwiderte der 
Mensch. »Du sollst auch die zwölf 
Jahre des Hundes haben.« »Immer 
noch zu wenig.« »Wohlan,« sagte 
Gott, »ich will dir noch die zehn Jahre 
des Affen geben, aber mehr erhältst 
du nicht.« Der Mensch gieng fort, 
war aber nicht zufrieden gestellt. 

Also lebt der Mensch siebenzig 
Jahr. Die ersten dreißig sind seine 
menschlichen Jahre, die gehen 
schnell dahin; da ist er gesund, hei-
ter, arbeitet mit Lust, und freut sich 
seines Daseins. Hierauf folgen die 
achtzehn Jahre des Esels, da wird 
ihm eine Last nach der anderen auf-
gelegt: er muß das Korn tragen, das 
andere nährt, und Schläge und Tritte 
sind der Lohn seiner treuen Dienste. 
Dann kommen die zwölf Jahre des 
Hundes, da liegt er in den Ecken, 
knurrt, und hat keine Zähne mehr 
zum Beißen. Und wenn diese Zeit vo-
rüber ist, so machen die zehn Jahre 
des Affen den Beschluß. Da ist der 
Mensch schwachköpfig und närrisch, 
treibt alberne Dinge, und wird ein 
Spott der Kinder.
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Unterschrift die Kenntnisnahme. 

 
Unterschrift 

 
Einzugsermächtigung 
Hiermit ermächtige ich den Thüringer Philologenverband e.V. 
widerruflich, die von mir zu zahlenden Mitgliedsbeiträge bei 
Fälligkeit (vierteljährlich in der Mitte des Quartals) zu Lasten 
meiner nachstehend aufgeführten Bankverbindung mittels 
Lastschrift einzuziehen. 
Gläubiger – Identifikationsnummer: DE95ZZZ00001068363 

 
IBAN 

 
Ort, Datum 

 
Unterschrift

Beitragsregelung: 

Beschäftigungs-              
1,0          0,9          0,8       0,75

 
anteil bzw. Status 

Monatlicher 
Beitrag                        

12,00     10,80       9,60       9,00
 

Beschäftigungs- 
anteil bzw. Status           0,7          0,5 

Monatlicher 
Beitrag in Euro             

8,40       6,00 3,00        –,–– 

!

Rentner, 
Elternzeit

Student, 
LAA

Ich erkläre mit Wirkung vom  
meinen Beitritt zum Thüringer Philologenverband e. V. 
 
Anrede: n Frau n Herr 

 
Name 

 
Vorname 

 
Geburtsdatum 

 
Status: (Bitte ankreuzen!) 

n Tarifbeschäftigte(r) n Beamte(r) 

n Lehramtsanwärter(in) n Lehramtsstudent(in) 

n Rentner(in)/Pensionär(in) 

n zur Zeit Elternzeit bis 

 
Beschäftigungsumfang: (Bitte ankreuzen!) 

n Vollzeitbeschäftigte(r) 

n Teilzeitbeschäftigte(r) mit                                            Prozent 
 
Adressdaten: 
Anschrift Schule 

 
Name der Schule 

 
Straße Hausnummer 

 
PLZ Ort 

D E

* Die Datenschutzerklärung entnehmen Sie bitte unserer Homepage 
https://www.tphv.de/index-c.php?ID=742


